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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 352/78 DES RATES
vom 20 . Februar 1978

über die Zuweisung der im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik gestellten
verfallenen Kautionen , Sicherheiten oder Garantien

Die im Rahmen von Maßnahmen auf dem Gebiet der
Nahrungsmittelhilfe verfallenen Kautionen sind je
doch von den betreffenden Ausgaben für die Nah
rungsmittelhilfe abzuziehen .

Es ist im übrigen angezeigt, daß die im Rahmen von
bestimmten Maßnahmen verfallenen Kautionen von
den Ausgaben abgezogen werden , die der betreffenden
Art von Maßnahmen entsprechen .

Auf einigen Sektoren bestehen schon einschlägige
Regeln , die aufgehoben werden sollten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 43 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des
Rates vom 21 . April 1970 über die Finanzierung der
gemeinsamen Agrarpolitik ('), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2788/72 (2 ), insbesondere
auf Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 3 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

In den Gemeinschaftsverordnungen sind zahlreiche
Kautionen vorgesehen , die bei Maßnahmen , die land
wirtschaftliche Erzeugnisse betreffen , zu stellen sind .
Es bedarf einer Regelung für die Zuweisung von Kau
tionen , die verfallen .

In den meisten Fällen , in denen die Kautionen verfal
len , erleidet der Europäische Ausrichtungs- und Garan
tiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) einen finan
ziellen Nachteil , weil entweder aus dem Fonds eine
Maßnahme finanziert worden ist, ohne daß das betref
fende Unternehmen seine Verpflichtung eingehalten
hat, oder weil die Nichteinhaltung der Verpflichtun
gen durch das Unternehmen für den EAGFL zu Aus
gaben führt . Es ist daher angemessen , diesem Nachteil
dadurch abzuhelfen , daß die verfallenen Kautionen
von den Ausgaben des EAGFL abgezogen werden .

Es ist jedoch angemessen , daß die Kautionen, die
nicht die Gefahr eines finanziellen Nachteils für den

EAGFL absichern , zugunsten der Mitgliedstaaten ver
fallen .

Artikel 1

( 1 ) Diese Verordnung gilt für Kautionen, Sicherhei
ten und Garantien — nachstehend Kautionen ge
nannt —, die aufgrund von im Rahmen der gemeinsa
men Agrarpolitik erlassenen Bestimmungen geleistet
werden .

(2) Diese Verordnung gilt jedoch nicht für Kautio
nen, die gestellt werden

a) bei der Ausstellung von Ausfuhr- oder Einfuhrlizen
zen mit oder ohne Vorausfestsetzung,

b) im Rahmen von Ausschreibungen , um zu gewähr
leisten , daß nur ernstgemeinte Angebote von Bie
tern unterbreitet werden , und

c) zur Gewährleistung der Entrichtung von Abgaben,
die eigene Mittel der Gemeinschaften im Sinne des
Beschlusses Nr. 70/243/EGKS, EWG, Euratom (4)
darstellen , wenn der Betrag der betreffenden Ab
gabe bereits gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Verord
nung (EWG, Euratom , EGKS) Nr. 2891 /77 (5) fest
gestellt und der Kommission zur Verfügung ge
stellt worden ist .

(') ABl . Nr. L 94 vom 28 . 4 . 1970, S. 13 .
F) ABl . Nr. L 295 vom 30 . 12 . 1972, S. 1 . (4 ) ABl . Nr . L 94 vom 28 . 4 . 1970 , S. 19 .

5 ) ABl . Nr . L 336 vom 27 . 12 . 1977, S. 1 .( 3 ) ABl . Nr. C 125 vom 8 . 6 . 1976, S. 34 .
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Artikel 2

( 1 ) Die in Artikel 1 genannten Kautionen , die ver
fallen , werden von den zur Zahlung ermächtigten
Dienststellen und Einrichtungen der Mitgliedstaaten
in voller Höhe von den Ausgaben des EAGFL abgezo
gen .

(2) Die im Rahmen von Maßnahmen für die Nah
rungsmittelhilfe verfallenen Kautionen werden jedoch
von den zur Zahlung ermächtigten Dienststellen und
Einrichtungen der Mitgliedstaaten von den betreffen
den Ausgaben für die Nahrungsmittelhilfe abgezogen .

Artikel 3

( 1 ) Die in Artikel 2 Absatz 1 genannten Kautionen
werden abgezogen
a) von den betreffenden Erstattungen , wenn die durch
geführte oder geplante Maßnahme, in deren Rah
men die Kaution gestellt worden ist, den Handels
verkehr mit Drittländern betrifft und

b) in allen anderen Fällen von den betreffenden Inter
ventionsausgaben .

(2) Werden die zu Lasten des EAGFL gehenden
Ausgaben mit Hilfe von Konten ermittelt, so werden

diesen die in Artikel 2 Absatz 1 genannten Kautionen
gutgeschrieben .

Artikel 4

Artikel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2306/70 des
Rates vom 10 . November 1970 über die Finanzierung
von Interventionsausgaben auf dem Binnenmarkt für
Milch und Milcherzeugnisse ('), und Artikel 3 Absatz
1 der Verordnung (EWG) Nr. 786/69 des Rates vom
22. April 1969 über die Finanzierung von Interventio
nen auf dem Binnenmarkt für Fette (2) werden aufge
hoben .

Artikel 5

Die Durchführungsbestimmungen zu dieser Verord
nung werden nach dem Verfahren des Artikels 13 der
Verordnung (EWG) Nr . 729/70 erlassen .

Artikel 6

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft .

Sie gilt für Kautionen , die ab 1 . Januar 1978 verfallen .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 20 . Februar 1978 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

Per HÆKKERUP

(') ABl . Nr. L 249 vom 17 . 11 . 1970 , S. 4 .
(2 ) ABl . Nr . L 105 vom 2 . 5 . 1969 , S. 1 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 353/78 DES RATES
vom 20 . Februar 1978

zur zeitweiligen und teilweisen Aussetzung des autonomen Zollsatzes des Ge
meinsamen Zolltarifs für Heringsfische der Art Sardinops sagax oder ocellata
(sogenannte „Pilchards"), frisch , gekühlt oder gefroren , ganz , ohne Kopf oder zer

teilt, für die Verarbeitungsindustrie , der Tarifstelle ex 03.01 B I q)

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Vom 1 . März bis 30 . Juni 1978 wird der autonome
Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs für nachste
hende Ware bis zur Höhe von 4 % ausgesetzt :

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 28 ,

nach Kenntnisnahme von dem Verordnungsentwurf
der Kommission ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Infolge des Fangverbots für Heringe ist die Rohstoff
versorgung einiger Verarbeitungsindustrien der Ge
meinschaft besonders schwierig geworden .

Zur Erleichterung dieser Versorgung ist es angebracht,
die durch die Verordnung (EWG) Nr. 2622/77 des Ra
tes vom 28 . November 1977 zur zeitweiligen Ausset
zung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zoll
tarifs für eine Reihe landwirtschaftlicher Waren (') ein
geführte Aussetzung des Zollsatzes des Gemeinsamen
Zolltarifs für Pilchards der Tarifstelle ex 03.01 B I q)
bis zum 30 . Juni 1978 zu verlängern —

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

ex 03.01 B I q) Heringsfische der Art Sardinops sagax
oder ocellata (sog . „Pilchards"), frisch, ge
kühlt oder gefroren , ganz, ohne Kopf
oder zerteilt, für die Verarbeitungsindu
strie (a)

(a ) Die Gewährung dieser Aussetzung unterliegt den von den zuständigen Behör
den festzusetzenden Voraussetzungen .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . März 1978 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 20 . Februar 1978 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

Per HÆKKERUP

(') ABl . Nr . L 306 vom 30 . 11 . 1977, S. 1 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 354/78 DES RATES
vom 20 . Februar 1978

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 787/69 über die Finanzierung von In
terventionsausgaben auf dem Binnenmarkt für Getreide und Reis

tionspreis die Worte „oder ein Referenzpreis einge
fügt .

Artikel 2

In Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) und Absatz 2 Buch
stabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 787/69 wird fol
gender Satz angefügt :

„wenn für eine Qualität ein Referenzpreis festge
setzt ist, wird der Wert der gelagerten Mengen
durch Multiplizieren dieser Mengen mit dem am
ersten Tag des betreffenden Kalenderjahres gelten
den Referenzpreis berechnet".

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des
Rates vom 21 . April 1970 über die Finanzierung der
gemeinsamen Agrarpolitik ( ! ), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2788 /72 (2), insbesondere
auf Artikel 3 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Vom Wirtschaftsjahr 1977/78 an kann backfähiger
Weizen zum Referenzpreis zur Intervention angekauft
werden . Daher sind diejenigen Vorschriften der Ver
ordnung (EWG) Nr. 787/69 des Rates vom 22 . April
1969 über die Finanzierung von Interventionsausga
ben auf dem Binnenmarkt für Getreide und Reis (3 ),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
496/77 (4), anzupassen, die die Konten zur Bestim
mung der Nettoverluste der Interventionsstellen betref
fen .

Die technische Entwicklung hat dazu geführt, daß seit
einiger Zeit Alternativverfahren zu der in Artikel 4
Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 787/69 genann
ten Trocknung angewandt werden , um die Erzeug
nisse in gutem Zustand zu halten . Dieser Artikel muß
daher auch die Verfahren der Kühlkonservierung und
der Homogenisierung einschließen .

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 496/77 wurde in Arti
kel 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 787/69 ein
Buchstabe h) angefügt. Da ein Buchstabe h) in der Ver
ordnung (EWG) Nr. 787/69 bereits besteht, muß der
neu eingefügte Text mit dem Buchstaben i) gekenn
zeichnet werden —

Artikel 3

In Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c) Unterabsatz 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 787/69 werden nach dem
Wort „Grundinterventionspreis" die Worte „oder gege
benenfalls der Referenzpreis" eingefügt .

Artikel 4

In Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung
(EWG) Nr. 787/69 wird folgender Satz angefügt :

„die Kühlkonservierung und die Homogenisierung
sind der Trocknung gleichgestellt".

Artikel 5

In Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
787/69 wird der durch die Verordnung (EWG) Nr.
496/77 eingefügte mit dem Buchstaben h) gekenn
zeichnete Text mit dem Buchstaben i ) gekennzeich
net .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 787/69 werden nach dem Wort „ Interven

Artikel 6

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften in Kraft .

Sie ist vom Haushaltsjahr 1977 an anwendbar, mit
Ausnahme des Artikels 4, der vom 1 . Januar 1978 an
anwendbar ist .

(!) ABl . Nr. L 94 vom 28 . 4 . 1970, S. 13 .
(2 ) ABl . Nr. L 295 vom 30 . 12 . 1972, S. 1 .
(3 ) ABl . Nr. L 105 vom 2. 5 . 1969, S. 4 .
(") ABl . Nr. L 66 vom 12. 3 . 1977, S. 3 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat . >

Geschehen zu Brüssel am 20 . Februar 1978 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

Per HÆKKERUP
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 355/78 DES RATES
vom 20 . Februar 1978

über die Genehmigungspflicht für die Einfuhr nach Italien von Rohrformstük
ken , Rohrverschlußstücken und Rohrverbindungsstücken aus Temperguß mit

Ursprung in Taiwan

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1439/74 des
Rates vom 4. Juni 1974 betreffend die gemeinsame
Einfuhrregelung (•), insbesondere auf Artikel 13 ,

nach Konsultationen in dem in Artikel 5 der vorge
nannten Verordnung bezeichneten Beratenden Aus
schuß ,

auf Vorschlag der Kommission ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 162/76 (2 ) hat die
Kommission eine Genehmigungspflicht für die Ein
fuhr nach Italien von Rohrformstücken , Rohrver
schlußstücken und Rohrverbindungsstücken aus Tem
perguß mit Ursprung in Taiwan eingeführt .

Durch die Verordnungen (EWG) Nr. 476/76 (3 ), Nr .
1552/76 (4) und Nr. 3207/76 (5 ) hat der Rat die Gel
tungsdauer dieser Regelung bis zum 31 . Dezember
1977 verlängert .

Seit Einführung dieser Maßnahmen ist die Entwick
lung des Marktes für diese Waren in Italien weiterhin
durch einen Rückgang des Verbrauchs gekennzeich
net .

Die Einfuhren aus Taiwan erfolgen nach wie vor zu
Preisen , die erheblich unter denen der italienischen

Erzeuger liegen . Angesichts der starken Zunahme der
Gesamteinfuhren würde den Erzeugern in Italien
schwerer Schaden entstehen, wenn die Gemeinschaft
nicht Schutzmaßnahmen ergreift .

Die Gründe, welche die Einführung der Genehmi
gungspflicht für die Einfuhr nach Italien von Rohr
formstücken , Rohrverschlußstücken und Rohrverbin
dungsstücken aus Temperguß mit Ursprung in Tai
wan rechtfertigten , sind weiterhin gegeben . Daher ist
für die Einfuhr dieser Erzeugnisse erneut eine Geneh
migungspflicht einzuführen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Einfuhr nach Italien von Rohrformstücken, Rohr
verschlußstücken und Rohrverbindungsstücken aus
Temperguß — NIMEXE-Kennziffer 73.20.30 — mit
Ursprung in Taiwan ist von der Vorlage einer durch
die zuständigen italienischen Behörden zu erteilenden
Einfuhrgenehmigung abhängig.

Die Gesamtmenge der Waren , für die vom 1 . Januar
bis zum 31 . Dezember 1978 Einfuhrgenehmigungen
erteilt werden , darf 1 640 Tonnen nicht übersteigen .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf
ten in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 20 . Februar 1978 .

Im Namen ses Rates

Der Präsident

Per HÆKKERUP

(!) ABl . Nr. L 159 vom 15 . 6 . 1974, S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. L 18 vom 27 . 1 . 1976, S. 13 .
(3) ABl . Nr. L 56 vom 4. 3 . 1976 , S. 1 .
(4) ABl . Nr. L 172 vom 1 . 7 . 1976, S. 1 .
5 ABl . Nr . L 362 vom 31 . 12 . 1976 , S. 5 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 356/78 DER KOMMISSION
vom 21 . Februar 1978

zur Festsetzung der auf Getreide, Mehle , Grobgrieß und Feingrieß von Weizen
oder Roggen anwendbaren Abschöpfungen bei der Einfuhr

preise und die heutigen Notierungen, von denen die
Kommission Kenntnis erhalten hat, führt zu einer
Änderung der gegenwärtig gültigen Abschöpfungen,
wie es im Anhang zu dieser Verordnung angegeben
wird —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ( x ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2560/77 (2), insbe
sondere auf Artikel 13 Absatz 5 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Getreide, Mehlen von Wei
zen und Roggen , Grobgrieß und Feingrieß von Wei
zen zu erhebenden Abschöpfungen wurden mit der
Verordnung (EWG) Nr. 1729/77 (}) und den später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt .
Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1729/77 enthaltenen Bestimmungen auf die Angebots

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Buchstaben a), b)
und c) der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannten
Erzeugnisse zu erhebenden Abschöpfungen werden in
der Tabelle im Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 22. Februar 1978 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 21 . Februar 1978

Für die Kommission

Der Vizepräsident
Finn GUNDELACH

(!) ABl . Nr . L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. L 303 vom 28 . 11, 1977, S. 1 .
(3 ) ABl . Nr . L 191 vom 30 . 7 . 1977, S. 5 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 21 . Februar 1978 zur Festsetzung der auf
Getreide, Mehle , Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anwendbaren

Abschöpfungen bei der Einfuhr

(RE/Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung Abschöpfungen

10.01 A
10.01 B
10.02
10.03
10.04
10.05 B

10.07 A
10.07 B

10.07 C
10.07 D
11.01 A
11.01 B

11.02 A I a)

11.02 Alb)

Weichweizen und Mengkorn
Hartweizen

Roggen
Gerste
Hafer

Mais, anderer als Hybridmais zur
Aussaat
Buchweizen
Hirse aller Art, ausgenommen Sorg
hum

Sorghum
Anderes Getreide
Mehl von Weizen und Mengkorn
Mehl von Roggen
Grobgrieß und Feingrieß
von Hartweizen
Grobgrieß und Feingrieß
von Weichweizen

86,28
115,20 (!) (5 )
75,72 (<>)
79,66
72,92

75,80 (*)(3 )
0

77,79 («)
81,48 (4)
0 (5)

132,43
117,63

189,57

141,98

') Für Hartweizen mit Ursprung in Marokko, der unmittelbar von diesem Land in die Gemein
schaft befördert wird, wird die Abschöpfung um 0,50 Rechnungseinheiten je Tonne verrin
gert.

J ) Für Mais mit Ursprung in den AKP oder den ÜLG, der in die überseeischen Departements
der Republik Frankreich eingeführt wird , wird die Abschöpfung um 6 Rechnungseinheiten
je Tonne gemäß Verordnung (EWG) Nr. 706/76 verringert.

3) Für Mais mit Ursprung in den AKP oder den ÜLG wird die Abschöpfung bei der Hinfuhr in
die Gemeinschaft um 1,50 Rechnungseinheiten je Tonne verringert .

4) Für Hirse und Sorghum mit Ursprung in den AKP oder den ÜLG wird die Abschöpfung bei
der Einfuhr in die Gemeinschaft um 50 % verringert.

s) Für Hartweizen und Kanariensaat, die in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem
Land in die Gemeinschaft befördert worden sind, wird die Abschöpfung um 0,50 Rechnungs
einheiten je Tonne verringert.

') Die zu erhebende Abschöpfung auf Roggen , der vollständig in der Türkei erzeugt und unmit
telbar aus diesem Land in die Gemeinschaft befördert wurde, wird durch die Verordnungen
(EWG) Nr. 1180/77 des Rates und (EWG) Nr. 2622/71 der Kommission bestimmt.
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VERORDNUNG EWG Nr. 357/78 DER KOMMISSION

vom 21 . Februar 1978

zur Festsetzung der Prämien , die den Abschöpfungen bei der Einfuhr für
Getreide , Mehl und Malz hinzugefügt werden

den Prämien , die den Abschöpfungen hinzugefügt
werden , entsprechend den dieser Verordnung beigefüg
ten Tabellen abgeändert —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ( ! ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2560/77 (2), insbe
sondere auf Artikel 15 Absatz 6 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Prämien , die den Abschöpfungen für Getreide
und Malz hinzugefügt werden , sind durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1730/77 (3 ) und die später zu ihrer
Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt wor
den .

Auf Grund der heutigen cif-Preise und der heutigen
cif-Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit gelten

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Prämiensätze, die den nach Artikel 1 5 der Verord
nung (EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten Ab
schöpfungen für Einfuhren von Getreide und Malz
hinzuzufügen sind, werden entsprechend den dieser
Verordnung beigefügten Tabellen festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 22. Februar 1978 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 21 . Februar 1978

Für die Kommission

Der Vizepräsident
Finn GUNDELACH

(!) ABl . Nr. L 281 vom 1.11 . 1975, S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. L 303 vom 28 . 11 . 1977, S. 1 .
(3 ABl . Nr. L 191 vom 30 . 7 . 1977, S. 7 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 21 . Februar 1978 zur Festsetzung der Prämien , die den Ab
schöpfungen bei der Einfuhr für Getreide, Mehl und Malz hinzugefügt werden

A. Getreide und Mehl

(RE / Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
laufender
Monat
2

1 . Term .
3

2. Term.
4

3. Term.
5

10.01 A Weichweizen und Mengkorn 0 0 0 2,73
10.01 B Hartweizen 0 0 0 13,19
10.02 Roggen 0 0 0 1,34
10.03 Gerste 0 0 0 0,67
10.04 Hafer 0 0 0 0

10.05 B Mais, anderer als Hybridmais zur Aussaat 0 0,50 0,50 1,51
10.07 A Buchweizen 0 0 0 0

10.07 B Hirse aller Art, ausgenommen Sorghum 0 0 0 0

10.07 C Sorghum 0 2,68 2,68 2,68
10.07 D Anderes Getreide 0 0 0 0

11.01 A Mehl von Weizen und Mengkorn 0 0 0 3,82

B. Malz

(RE / Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
laufender
Monat
2

1 . Term .

3

2. Term .
4

3 . Term .

5

4. Term .

6

11.07 A I (a)

11.07 A I (b)

11.07 A II (a)

11.07 A II (b)

11.07 B

Malz aus Weizen , ungeröstet, in Form von
Mehl

Malz aus Weizen , ungeröstet, außer in Form
von Mehl

Malz , anderes als aus Weizen, ungeröstet, in
Form von Mehl

Malz, anderes als aus Weizen , ungeröstet,
außer in Form von Mehl

Malz, geröstet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,86

3,63

1,19

0,89
1,04

4,86

3,63

1,19

0,89
1,04



22. 2 . 78 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 50/ 11

VERORDNUNG (EWG) Nr. 358/78 DER KOMMISSION
vom 21 . Februar 1978

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2036/74 hinsichtlich der Preise für
den Verkauf von bestimmtem Rindfleisch aus Beständen der italienischen Inter

ventionsstelle

Es erscheint daher angebracht, die italienischen Ver
kaufspreise für Fleischkategorien , die für soziale Ein
richtungen bestimmt sind, zu senken .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Rindfleisch —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 805/68 des
Rates vom 27 . Juni 1968 über die gemeinsame Markt
organisation für Rindfleisch ( J ), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 425/77 (2), insbesondere
auf Artikel 7 Absatz 3 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2036/74 der Kommis
sion vom 31 . Juli 1974 zur Festsetzung der Preise für
den Verkauf zu herabgesetzten Preisen der von den
Interventionsstellen gelagerten Hinterviertel von ausge
wachsenen Rindern an soziale Einrichtungen (3), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
2836/74 (4), wurden die Verkaufspreise für Rindfleisch
aus den Beständen der italienischen Interventions
stelle festgesetzt .
Die Preise für den Verkauf von Fleisch aus dem Besitz
der italienischen Interventionsstelle haben es nicht er
laubt, die Lagerbestände zugunsten sozialer Einrichtun
gen innerhalb einer angemessenen Frist abzubauen .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Rubrik „Italien" im Anhang der Verordnung
(EWG) Nr. 2036/74 wird durch die im Anhang dieser
Verordnung wiedergegebene Rubrik ersetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft .

Sie ist ab 1 . Februar 1978 anwendbar.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 21 . Februar 1978

Für die Kommission

Der Vizepräsident
Finn GUNDELACH

(>) ABl . Nr. L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 24 .
(2 ) ABl . Nr . L 61 vom 5 . 3 . 1977, S. 1 .
( 3 ) ABl . Nr. L 210 vom 1 . 8 . 1974 , S. 56 .
(4 ) ABl . Nr. L 327 vom 20 . 12 . 1977 , S. 11 .
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ANHANG

ITALIEN

— Hinterviertel, auf 5 Rippen geschnitten, „ Pistolenschnitt ", stammend von :
Vitelloni 1 90,650
Vitelloni 2 85,853
Vacche 1 71,944
Vacche 2 59,953
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EMPFEHLUNG Nr. 359/78/EGKS DER KOMMISSION

vom 20. Februar 1978

zur Einführung eines vorläufigen Antidumpingzolls für gewisse verzinkte
Bleche aus Stahl mit Ursprung in der Deutschen Demokratischen Republik und

Japan

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag über die Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl , insbeson
dere auf die Artikel 74 und 86,

gestützt auf die Empfehlung 77/329/EGKS der Kom
mission vom 15 . April 1977 über den Schutz gegen
Praktiken von Dumping, Prämien oder Subventionen
aus nicht zur EGKS gehörenden Ländern ('), geändert
durch die Empfehlung Nr. 3004/77/EGKS (2), insbe
sondere auf die Artikel 15 und 19 ,

nach Anhörung der in dem durch die Empfehlung
77/329/EGKS vorgesehenen Ausschuß abgegebenen
Stellungnahmen,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Bei der Kommission ist im Namen der einschlägigen
gemeinschaftlichen Erzeuger ein Antrag eingereicht
worden , der Beweismittel hinsichtlich des Vorliegens
von Praktiken von Dumping für gewisse verzinkte
Bleche aus Stahl mit Ursprung in der Deutschen De
mokratischen Republik und Japan und gewissen ande
ren Ländern sowie bezüglich einer sich daraus erge
benden bedeutenden Schädigung enthält .

Die Kommission hat Basispreise veröffentlicht (3 ), die
ausgehend von dem niedrigsten normalen Preis oder
den niedrigsten normalen Produktionskosten in dem
oder den Lieferländern errechnet wurden , in denen
normale Wettbewerbsbedingungen vorherrschen .
Diese Basispreise schließen die Kosten für Transport
und Versicherung sowie Einfuhrzölle ein .

Die Einfuhrpreise in die Gemeinschaft der Waren , die
Gegenstand des Antrags sind, wurden mit diesen Basis
preisen verglichen .

Es ergibt sich aus der auf diesem Preisvergleich beru
henden ersten Sachaufklärung, daß diese Waren aus
der Deutschen Demokratischen Republik und Japan
bei der Einfuhr in die Gemeinschaft (Großbritannien)
zu Preisen gehandelt werden , die diese Basispreise un
terschreiten , und daß ein Dumping vorliegt, dessen
Spanne dieser Unterschreitung entspricht .

Das hinsichtlich der Schädigung des betreffenden
Wirtschaftszweigs zur Zeit der Kommission unterbrei
tete Beweismaterial läßt auf folgendes schließen : die

Einfuhren der fraglichen Waren in die Gemeinschaft
haben zugenommen, da sie global von 62 000 Tonnen
im Jahr 1974 auf 224 000 Tonnen im Jahr 1977 und
für Waren mit Ursprung in der Deutschen Demokrati
schen Republik und Japan im selben Zeitraum von
34 000 Tonnen auf 70 000 Tonnen angestiegen sind.
Demzufolge konnten die Einfuhren in der Gemein
schaft einen Marktanteil von 8 % im allgemeinen und
von 5 % für Waren aus der Deutschen Demokrati
schen Republik und Japan sowie für bereits einem vor
läufigen Antidumpingzoll unterliegende Lieferungen
aus Polen und Spanien erringen . Die europäische
Eisen - und Stahlindustrie befindet sich in einer Kri
senlage, gekennzeichnet durch Entlassungen und Ar
beitsverkürzungen für das Personal , das zwischen 1974
und 1977 von 780 000 auf 720 000 absank und
schließlich durch eine Schmälerung des Gewinns oder
die Hinnahme schwerer Verluste durch die meisten
Unternehmen .

Die Einfuhrpreise in die Gemeinschaft von Waren aus
der Deutschen Demokratischen Republik und Japan
liegen erheblich unter den bereits relativ niedrigen
Preisen der Erzeuger der Gemeinschaft. Sie verstärken
somit den bereits erheblichen Preisverfall in der Ge
meinschaft . Diese Tatsache verursacht oder droht eine
bedeutende Schädigung der Erzeuger der Gemein
schaft oder für einen größeren Teil dieser Erzeuger zu
verursachen .

Ein Mitgliedstaat hat bei der Kommission die Einfüh
rung unverzüglicher Eilmaßnahmen beantragt.

In der außergewöhnlichen Krisensituation der gemein
schaftlichen Eisen- und Stahlindustrie erfordern die
Interessen der Gemeinschaft ein unverzügliches Ein
greifen .

Es obliegt der Kommission, unbeschadet der Ergeb
nisse der Sachaufklärung in dem gemäß Artikel 1 1 der
Empfehlung 77/329/EGKS eröffneten Prüfungsverfah
ren , unverzüglich über die Anwendung vorläufiger
Maßnahmen zu entscheiden . Diese vorläufigen Maß
nahmen müssen in Gestalt eines vorläufigen Antidum
pingzolls gegenüber den fraglichen Waren mit Ur
sprung in der Deutschen Demokratischen Republik
und Japan eingeführt werden . Die Höhe dieses Zolls
muß dem Unterschied zwischem dem durch die Kom
mission für diese Ware veröffentlichten Basispreis und
ihrem Einfuhrpreis in die Gemeinschaft entspre
chen —

(») ABl . Nr. L 114 vom 5 . 5 . 1977, S. 6 .
(2 ) ABl . Nr. L 352 vom 31 . 12. 1977, S. 13 .
(3) Siehe Bekanntmachung der Kommission vom 31 . Dezem
ber 1977 betreffend die Basispreise für gewisse Eisen - und
Stahlerzeugnisse , ABl . Nr. L 353 vom 31 . 12 . 1977, S. 1 .
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Artikel 3

Diese Empfehlung wird den Regierungen der Mitglied
staaten zugestellt .

Sie tritt für jeden Mitgliedstaat am Tag ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf
ten in Kraft .

Sie ist, unbeschadet der Vorschriften von Artikel 18
der Empfehlung 77/329/EGKS, bis zum Inktrafttreten
eines Beschlusses der Kommission entweder über die
Einführung endgültiger Maßnahmen oder über die
Verlängerung des vorläufigen Zolls, höchstens jedoch
für die Dauer von drei Monaten , anwendbar.

SPRICHT FOLGENDE EMPFEHLUNG AUS :

Artikel 1

( 1 ) Es wird ein vorläufiger Antidumpingzoll für fol
gende Waren mit Ursprung in der Deutschen Demo
kratischen Republik und Japan eingeführt :
— anders als elektolytisch verzinkte Bleche aus Stahl ,
— Tarifstelle des Gemeinsamen Zolltarifs : 73.13 B

IV c),
— NIMEXE-Kennziffer : 73.13-68 und 73.13-72.

(2) Der Betrag dieses Zolls entspricht der Unter
schreitung des durch die Kommission für diese Wa
ren veröffentlichten tatsächlichen Preises (Basispreis
+ Aufschläge) durch den vertraglich vereinbarten
Preis (Basispreis +- Aufschläge) derselben Ware, frei
Grenze, verzollt .

(3) Die für die Erhebung von Zöllen gültigen Vor
schriften finden auf diesen Antidumpingzoll Anwen
dung.

Artikel 2

Die Abfertigung der von Artikel 1 erfaßten Waren
zum freien Verkehr in der Gemeinschaft ist von einer
Sicherheitsleistung in Höhe des vorläufigen Zolls ab
hängig.

Brüssel , den 20 . Februar 1978

Für die Kommission

Étienne DAVIGNON

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 360/78 DER KOMMISSION
vom 21 . Februar 1978

zur Festsetzung der Abschöpfungen bei der Einfuhr von Weiß- und Rohzucker

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des
Rates vom 19 . Dezember 1974 über die gemeinsame
Marktorganisation für Zucker ^), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2560/77 (2), insbe
sondere auf Artikel 15 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Weißzucker und Rohzucker
zu erhebenden Abschöpfungen wurden mit der Ver
ordnung (EWG) Nr. 1436/77 (3 ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 350/78 (4), festge
setzt .

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1436/77 dargelegten Regeln und Einzelheiten auf die
Angaben , über die die Kommission gegenwärtig ver
fügt, führt zu einer Änderung der gegenwärtig gülti
gen Abschöpfungen, wie es im Anhang zu dieser Ver
ordnung angegeben wird —
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
3330/74 genannten Abschöpfungen auf Rohzucker
der Standardqualität und auf Weißzucker werden wie
im Anhang dieser Verordnung angegeben festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 22. Februar 1978 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 21 . Februar 1978

Für die Kommission

Der Vizepräsident
Finn GUNDELACH

(•) ABl . Nr. L 359 vom 31 . 12 . 1974, S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. L 303 vom 28 . 11 . 1977, S. 1 .
C) ABl . Nr. L 161 vom 1 . 7 . 1977, S. 9 .
(<) ABl . Nr . L 49 vom 21 . 2 . 1978 , S. 16 .

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 21 . Februar 1978 zur Festsetzung der Abschöpfun
gen bei der Einfuhr von Weißzucker und Rohzucker

(RE / 100 kg)

Nummer
des

Gemeinsamen
Zolltarifs

Bezeichnung der Erzeugnisse Abschöpfungs
betrag

17.01 Rüben- und Rohrzucker, fest :

A. Weißzucker ; Zucker, aromatisiert oder gefärbt
B. Rohzucker

24,49
20,22 (')

(') Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v . H. Wenn der Rendementwert des eingeführten Rohzuckers
von 92 v . H. abweicht, wird der nach den Bestimmungen des Artikels 2 der Verordnung (EWG) Nr. 837/68 berechnete Abschöp
fungsbetrag angewandt .
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 20 . Dezember 1977

betreffend ein Verfahren nach Artikel 85 des EWG-Vertrags (IV/28.282 — The
Distillers Company Limited — Verkaufs - und Preisbedingungen

(Nur der englische Text ist verbindlich )

(78/ 163/EWG)

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vetrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 85,

gestützt auf die Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6 . Fe
bruar 1962 ( 1 ), insbesondere auf die Artikel 3 , 4 , 5 , 15
und 25,

im Hinblick auf die durch The Distillers Company Li
mited, London/ Vereinigtes Königreich , am 30 . Juni
1973 nach Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 25 der Verord
nung Nr. 17 getätigte Anmeldung ihrer Verkaufsbedin
gungen („Seller's Conditions of Säle"), die 38 ihrer Toch
tergesellschaften gegenüber ihren Abnehmern im Ver
einigten Königreich anwenden ,

im Hinblick auf den Antrag, der am 18 . Mai 1976 ge
mäß Artikel 3 der Verordnung Nr. 17 im Namen der
Gesellschaften

A. Bulloch & Co., Eaglesham,

im Hinblick auf den Beschluß der Kommission vom
31 . März 1977, in diesem Fall ein Verfahren einzuleiten ,

nach Anhörung der beteiligten Unternehmen und Per
sonen gemäß Artikel 19 der Verordnupg Nr. 17 sowie
gemäß den Bestimmungen der Verordnung Nr.
99/63/EWG vom 25 . Juli 1963 (2),

im Hinblick auf die vom Beratenden Ausschuß für
Kartell - und Monopolfragen am 21 . Oktober 1977 ge
mäß Artikel 10 der Verordnung Nr. 17 abgegebene Stel
lungnahme,

in Erwägung nachstehender Gründe :

I. SACHVERHALT

Dieses Verfahren betrifft die Verkaufs- und Preisbedin
gungen , die von 38 Tochtergesellschaften der Gesell
schaft The Distillers Company Limited (nachstehend
DCL genannt) beim Verkauf von schottischem Whisky,
Gin , Wodka und Pimm's an ihre Abnehmer im Ver
einigten Königreich angewandt werden .

A. Bulloch (Agencies) Ltd, Catrine, Ayrshire ,
John Grant (Blenders) Ltd., Larkhall , 1 . The Distillers Company Limited und ihre Toch

tergesellschaften

1 . 1 . Die DCL-Gruppe

Inland Fisheries Ltd ., Eaglesham,
Classic Wines Ltd ., Glasgow,

und am 7. März 1977 seitens der Firma Madison Benson
und Carter Ltd., London, sämtlich mit Sitz im Vereinig
ten Königreich, bei der Kommission eingereicht wurde
und der sich auf die durch die genannten 38 Tochterge
sellschaften angewandten „Price Terms" bezieht,

The Distillers Company Limited, die 1877 durch Fu
sion von sechs Scotch-Brennereien gegründet wurde,
besitzt heute über 70 Tochtergesellschaften im Vereinig
ten Königreich und in anderen Ländern . Diese sind

(>) ABl . Nr. 13 vom 21 . 2. 1962, S. 204/62. (2 ) ABl . Nr. 127 vom 20 . 8 . 1963, S. 2268/63.
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nicht nur in der Alkoholgetränkeindustrie , sondern
auch in der Hefe- und Chemieindustrie sowie in der
Lebensmittelherstellung tätig . Das Unternehmen er
warb Anteile der Firma United Glass Company Ltd . mit
Wirkung vom 30 . Juni 1969 und ist seit 1972 zu 50 %
an diesem Unternehmen beteiligt . Herstellung und Ver
trieb von Spirituosen stellen nach wie vor die Haupttä
tigkeiten der DCL-Gruppe dar.

Die betroffenen 38 DCL-Tochtergesellschaften , die in
einer Liste im Anhang I zu dieser Entscheidung aufge
führt sind, haben ihren Sitz sämtlich im Vereinigten
Königreich und befassen sich mit der Herstellung von
Spirituosen ; das heißt 32 Firmen produzieren schotti
schen Whisky, vier Firmen Gin , eine Firma Wodka und
eine Firma Pimm's . Es handelt sich hier um die wichtig
sten Tochtergesellschaften der DCL, deren Tätigkeit
zusammen die Gesamtheit der DCL-Geschäfte auf dem
Spirituosensektor im Vereinigten Königreich ausmacht .

Für das am 31 . März 1977 endende Geschäftsjahr betrug
der Gesamtumsatz der DCL-Gruppe £ 847 172 000 . Ins
gesamt wurden für £ 732 053 000 schottischer Wisky,
Gin , Wodka und andere Getränkeerzeugnisse umge
setzt . Die Aufgliederung des Umsatzes der DCL-
Gruppe nach Abzug von Zollgebühren ergibt 55,7 %
aus Verkäufen in Europa, wovon etwa ... % (') auf
EWG-Länder außer dem Vereinigten Königreich und
Irland entfallen , ferner 27,2 % aus Verkäufen in Nord
und Südamerika und 17,1 % aus Verkäufen in Afrika ,
Asien und Australien .

Auf dem Weltmarkt nimmt die DCL-Gruppe den er
sten Platz unter den Herstellern von schottischem
Whisky ein . Während der letzten 4 Jahre betrug ihr
Marktanteil an Produktion und Verkauf im Vereinigten
Königreich annähernd 40 bis 50 % , und in der ganzen
Welt ist sie bei weitem der größte Verkäufer von schotti
schem Whisky. Für das Jahr 1975 gibt die DCL ihren
Marktanteil in den EWG-Ländern außer dem Vereinig
ten Königreich in Belgien und Luxemburg ... % an , in
Dänemark mit . . . % , in Frankreich mit . . . % , in Ita
lien und Deutschland mit . . . % , in Irland mit . . . %
und in den Niederlanden mit . . . % . Die von der DCL-
Gruppe gelieferten allgemeinbekannten Marken von
schottischem Whisky sind Johnnie Walker, Haig,
Black and White, Vat 69, White Horse und Dewar's .

Bei Gin belief sich der Anteil der DCL an der Herstel
lung im Vereinigten Königreich in den Jahren 1973 ,
1974 und 1975 auf rund . . . % . Während dieser Zeit er
reichten ihre Verkäufe annähernd 70 % aller Gin
Verkäufe im Vereinigten Königreich . Die DCL expor
tiert große Mengen Gin und der von ihr geschätzte
Marktanteil für die EWG-Länder außer dem Vereinig
ten Königreich liegt zwischen ... % in Irland und
. . . % in Belgien und Luxemburg. Zu den Gin-Marken
der DCL gehören High and Dry, Gordon's Special Dry
London Gin und Booth's Finest Dry Gin .

Die DCL-Gruppe besitzt im Vereinigten Königreich
einen Anteil von rund 25 % des Wodka-Marktes ; sie lie
fert die Marke „Cossack Vodka", die auf dem Markt die
zweithöchste Verkaufsziffer erreicht .

1 . 2 . Vertrieb der DCL-Spirituosen

Jede der 38 DCL-Tochtergesellschaften ist für die Ab
satzplanung und den Vertrieb ihrer Spirituosen , die
eigene Markennamen führen , selbst verantwortlich . Das
Vetriebsnetz im Gemeinsamen Markt ist folgenderma
ßen organisiert :

a) Im Vereinigten Königreich verkaufen die meisten
DCL-Tochtergesellschaften ihre Spirituosenmarken
direkt an den Großhandel . Einige Tochtergesellschaf
ten haben Vetriebshändler eingesetzt .

Der Großhandel selbst läßt sich in zwei große Sekto
ren aufgliedern :

— Der „gebundene Handel" besteht im wesentli
chen aus Brauereigruppen , die im Besitz eigener
konzessionierter Einzelhandelsverkaufsstellen
sind , durch die die Erzeugnisse in Flaschen oder
nach Maß verkauft werden . Die Meisten dieser
Brauereigesellschaften sind auch als Großhänd
ler in verschiedenen Sektoren des freien Handels
tätig . Die Bezüge der Brauereigruppen machen
etwa die Hälfte aller Spirituosenverkäufe der
DCL-Tochtergesellschaften im Vereinigten Kö
nigreich aus .

— Der „ freie Handel" besteht aus einer breiten Kun
denskala einschließlich so verschiedener Be
triebe wie konzessionierter Gemischtwarenhan
del , Ketten von Einzelhandelsverkaufsstellen
(wie einige der Supermarkt-Ketten) und Filialge
schäfte (d.h . Großhandelsgeschäfte, die auch im
Besitz von Einzelhandelsverkaufsstellen sind ,
aber nicht von den Brauereien kontrolliert wer
den). Alle diese Geschäfte verkaufen die Ware
gewöhnlich in Flaschen . Auch konzessionierte
Hotelketten können in ihren Häusern nach Maß
verkaufen .

Die DCL-Tochtergesellschaften verkaufen ihre Spiri
tuosen an rund 1000 Großhändler im Vereinigten
Königreich .

b) In den anderen EWG-Ländern haben die meisten
DCL-Tochtergesellschaften jeweils eigene Alleinver
triebshändler, die in ihren Vertriebsgebieten eine
oder mehrere Marken der Spirituosen von DCL
Tochtergesellschaften einführen und zum Weiterver
kauf vetreiben . Die an Alleinvertriebshändler gelie
ferten Marken werden gewöhnlich an den Großhan
del weiterverkauft . Im Gemeinsamen Markt sind
rund 200 Alleinvertriebshändler tätig.

c) Nur für den zollfreien Verbrauch verkaufen die DCL
Tochtergesellschaften Spirituosen direkt an Schiffs
lieferanten ; im Gemeinsamen Markt gibt es etwa
1000 derartige Lieferanten .

(•) In dem veröffentlichten Entscheidungstext sind einige
Zahlenangaben gemäß Artikel 21 der Verordnung Nr. 17
als Geschäftsgeheimnisse von der Veröffentlichung ausge
nommen worden .
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2. Verkaufsbedingungen und „Price Terms '

2.1 . Angemeldete Verkaufsbedingungen

Am 30 . Juni 1973 meldete die DCL für die vorgenann
ten 38 Tochtergesellschaften bei der Kommission die
Verkaufsbedingungen („Sellers's Conditions of Säle") an ,
die von jeder ihrer Tochtergesellschaften bei Spirituo
senverkäufen an Abnehmer im Vereinigten Königreich
angewandt werden . Das Unternehmen beantragte eine
Freistellung nach Artikel 85 Absatz 3 .

Die Verkaufsbedingungen enthielten im wesentlichen
folgende Bestimmungen :
— Liefer- und Zahlungsbedingungen ,
— Klausel (5b), die den im Vereinigten Königreich an

sässigen Kunden der DCL-Tochtergesellschaften
und nachfolgenden Verkäufern ein Exportverbot
auferlegt : „Werden die Waren vom Verkäufer in Fla
schen zur Lieferung in Großbritannien verkauft , so
dürfen sie nicht zur Lieferung außerhalb Großbritan
niens weiterverkauft werden .... Diese Bedingung
Diese Bedingung muß bei allen Weiterverkäufen
beachtet werden", und

— Klausel (6), die den Weiterverkauf unter Zollver
schluß untersagt : „Waren , die unter Zollverschluß
verkauft wurden , dürfen vom Käufer nicht weiter
verkauft oder in anderer Weise übertragen werden ,
solange sie unter Zollverschluß sind und die Waren
steuer (oder die Zollgebühren) zum jeweils gelten
den vollen Satz für die zum Verbrauch im Vereinig
ten Königreich bestimmten Waren mit derselben
Warenbezeichnung für diese Waren nach Ent
nahme aus dem Zollverschluß vom Käufer nicht
entrichtet worden ist ."

Am 8 . Juli 1975 reichte die DCL der Kommission ge
mäß Ersuchen vom 2 . Juni 1975 eine Neufassung der
angemeldeten Verkaufsbedingungen ein , ohne den Zeit
punkt des Inkrafttretens zu nennen .

Die Änderungen bestanden im wesentlichen aus :
— der Neufassung von Klausel (5b), wodurch vom Zeit
punkt ihres Inkrafttretens an das Verbot der Ausfuhr
auf außerhalb der EWG gelegene Gebiete begrenzt
wird und die folgendermaßen lautet : „Werden die
Waren vom Verkäufer in Flaschen zur Lieferung im
Vereinigten Königreich verkauft, so dürfen sie nicht
zur Lieferung außerhalb des Gebietes der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft (in seiner zum Zeit
punkt des Verkaufs durch den Verkäufer bestehen
den Zusammensetzung) weiterverkauft werden .
Diese Bedingung muß bei allen Weiterverkäufen
vereinbart werden ." ;

— der Streichung von Klausel (6) betreffend das Verbot
des Weiterverkaufs der Ware unter Zollverschluß .

Die Kommission erfuhr später, daß die Neufassung am
24. Juni 1975 in Kraft getreten ist, als die DCL an die
Kunden ihrer im Vereinigten Königreich ansässigen
Tochtergesellschaften ein Rundschreiben richtete , dem

die neuen Verkaufsbedingungen als Anhang I beigefügt
waren .

2.2 . Das Rundschreiben der DCL über die „ Verkaufs
und Preisbedingungen für den Binnenhandel "
vom 24. Juni 1975

Am 11 . Juli 1975 übermittelte die DCL der Kommis
sion im Anschluß an ihr Auskunftsersuchen vom 4. Juli
1975 gemäß Artikel 11 der Verordnung Nr. 17 des Rates
— das bei DCL am 9 . Juli 1975 eingegangen war —- den
Wortlaut des Rundschreibens vom 24. Juni 1975 mit sei
nen beiden Anlagen (Anhang I und Anhang II). Am 25 .
Februar 1977 unterrichtete die DCL die Kommission
über Änderungen des Anhangs II , die am 23 . Februar
1977 vorgenommen worden waren .

Das Rundschreiben vom 24 . Juni 1975 trägt den Titel
„Home Trade Conditions of Sale and Price Terms"
(Verkaufs - und Preisbedingungen für den Binnenhan
del). Es wurde von der DCL für ihre Tochtergesellschaf
ten an deren Kunden im Vereinigten Königreich ge
sandt, „um ihnen die Änderungen der Verkaufsbedin
gungen dieser Unternehmen für Spirituosen mitzutei
len und um zu klären und zu bestätigen, auf welcher Ba
sis ihnen die verschiedenen Nachlässe, Rabatte und
Skonti angeboten werden ."

Der erste Teil des Rundschreibens unter dem Titel „Ver
kaufsbedingungen" stellt fest, daß „die Verkaufsbedin
gungen, die für den Binnenhandel schon vor dem Bei
tritt des Vereinigten Königreichs zum Gemeinsamen
Markt in Kraft waren , ein Ausfuhrverbot beinhalten .
Die Bedingungen einschließlich dieses Verbots wurden
bei den EWG-Behörden angemeldet .... Nach der Ab
stimmung über den Beitritt ändern wir nun die Ver
kaufsbedingungen , um Abnehmern im Inland die Aus
fuhr nach anderen EWG-Ländern zu gestatten .... Die
Ausfuhr nach Ländern außerhalb des Gemeinsamen
Marktes ist weiterhin verboten". Es wird auch auf An
hang I zu dem DCL-Rundschreiben hingewiesen .

Anhang / zum DCL-Rundschreiben enthält die Neufas
sung der Verkaufsbedingungen .

Das Rundschreiben vom 24. Juni 1975 enthält einen
zweiten Teil mit dem Titel „ Price Terms " (preisbezo
gene Bedingungen), in denen folgendes festgelegt wird :

a) „Obgleich die geänderten Verkaufsbedingungen Aus
fuhren zum Verbrauch in anderen EWG-Ländern

gestatten , sind die verschiedenen Nachlässe, Rabatte
und Abzüge dazu bestimmt, den besonderen Binnen
handelserfordernissen Rechnung zu tragen , und die
Abnehmer haben darauf nur Anspruch, wenn die
Waren tatsächlich im Vereinigten Königreich ver
braucht werden ."

b) „Wenn Sie daher Käufe zwecks Ausfuhr nach ande
ren EWG-Ländern tätigen wollen , müssen Sie dies
in Ihrem Auftrag angeben , und der Kauf muß zum
Bruttopreis erfolgen ."
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als „Bruttopreis ohne Verminderung durch Preisnach
lässe" definiert worden war, nunmehr „Brutto-EWG-
Exportpreis" genannt wird . Der Brutto-EWG-
Exportpreis ist der Bruttopreis, der Alleinvertriebshänd
lern in anderen EWG-Ländern vor Abzug etwaiger Preis
nachlässe in Rechnung gestellt wird .

Die im zweiten Teil des Rundschreibens vom 24. Juni
1975 erwähnten Bestimmungen von Anhang II , die am
23 . Februar 1977 abgeändert wurden , werden nachfol
gend als „Price Terms" bezeichnet .

2.3 . Die Beschwerden

Am 18 . Mai 1976 beantragten die nachstehenden Unter
nehmen bei der Kommission gemäß Artikel 3 der Ver
ordnung Nr. 17 die Einleitung eines Verfahrens zur Ab
stellung der Zuwiderhandlungen gegen die Artikel 85
und 86 des EWG-Vertrags infolge der „Price Terms" der
DCL vom 24 . Juni 1975 :
A. Bulloch & Co., Eaglesham,
A. Bulloch (Agencies) Ltd ., Catrine, Ayrshire,
John Grant (Blenders) Ltd ., Larkhall ,

c) „Wir hoffen , daß alle Kunden durch ihre Zusammen
arbeit zur Durchführung eines einfachen und prakti
schen Systems beitragen . Wenn jedoch ein Abneh
mer irgendwelche Binnenhandelsnachlässe, - rabatte
oder -abzüge für von ihm gekaufte Waren erhält oder
beansprucht und solche Waren in einem Land außer
halb des Vereinigten Königreichs auf den Markt
kommen , so ist allen Gesellschaften der DCL
Gruppe das Recht vorbehalten , an die verantwortli
chen Kunden von da an nur noch zu Bruttopreisen
zu verkaufen ."

„Als Anhang II ist ein Vermerk über bestimmte ver
tragliche Bestimmungen beigefügt , -die die vorge
nannten Grundsätze verbindlich festlegen und erwei
tern und die bis auf weiteres Bestandteil eines jeden
Kaufvertrags für Spirituosen bilden , der künftig zwi
schen einem Unternehmen der DCL-Gruppe und
einem Inlandskunden abgeschlossen wird ."

Anhang II zum DCL-Rundschreiben trägt die Über
schrift „Bestimmte Vertragsbestimmungen (bezüglich
der Preise) als Ergänzung zu den Verkaufsbedingun
gen". Hierin wird folgendes festgelegt :

die Bestimmungen dieses Anhangs „sind Bestand
teil eines jeden von einem Käufer und einer Tochter
gesellschaft der DCL-Gruppe zwecks Kauf von
Spirituosen-Markenerzeugnissen abgeschlossenen
Vertrages" und „ergänzen die in Anhang I enthalte
nen Verkaufsbedingungen" ;

— „alle Nachlässe, Abzüge und Rabatte (nachstehend
„Preisnachlässe" genannt) sind dazu bestimmt, den
besonderen Marktverhältnissen des Binnenhandels
Rechnung zu tragen".

Ferner wird festgelegt , daß jede DCL
Tochtergesellschaft berechtigt ist , „den Bruttopreis
ohne Verminderung dieses Preises durch Preisnach
lässe" zu berechnen ,

— wenn eine DCL-Tochtergesellschaft , die einen Kun
den beliefert , berechtigten Grund zu der Annahme
hat, daß eine bestimmte Warenmenge, die der Käu
fer von irgendeiner DCL-Tochtergesellschaft bezo
gen hat , außerhalb des Vereinigten Königreichs ver
braucht wurde oder verbraucht werden wird ,

— auch wenn die Ausfuhren von einem anschließen
den Käufer getätigt werden ,

— gleich welche Menge bestellt wird , solange und so
weit der Käufer der liefernden DCL
Tochtergesellschaft nicht den Beweis dafür erbringt ,
daß die Ware im Vereinigten Königreich verbraucht
wird ,

— wobei vorausgesetzt wird , daß der Käufer nach Er
bringung dieses Beweises unverzüglich die entspre
chenden Preisnachlässe mit angemessenen Zinsen
erhält .

Mit Schreiben vom 23 . Februar 1977 informierte die
DCL im Namen ihrer Tochtergesellschaften die im Ver
einigten Königreich ansässigen Kunden über die Abän
derung des Anhangs II zum Rundschreiben vom 24 .
Juni 1975 . Die einzige Änderung bestand darin , daß der
Preis für zur Ausfuhr bestimmte Spirituosen , der vorher

Inland Fisheries Ltd ., Eaglesham ,
Classic Wines Ltd ., Glasgow.

Bei diesen im Gebiet von Glasgow ansässigen Unterneh
men handelt es sich um untereinander verbundene Ge
sellschaften . Sie beziehen große Mengen DCL-Whisky
zum Weiterverkauf und hatten kürzlich mit den DCL
Tochtergesellschaften Geschäfte getätigt, und zwar
durch Vermittlung einer anderen Firma , die auch das
Rundschreiben vom Juni 1975 erhalten hatte . Ein Teil
des unter Zollverschluß zum Binnenhandelspreis bezo
genen Whiskys , der an einen anderen Whisky-Händler
im Vereinigten Königreich weiterverkauft worden war,
wurde in der Folge von DCL-Vertretern in Supermärk
ten in Frankreich und Belgien entdeckt . Daraufhin for
derte DCL die Beschwerdeführer zu einer Zusatzzah
lung auf und verweigerte jegliche weitere Lieferung von
Whisky unter Zollverschluß zu einem anderen als dem
Bruttopreis . Die Beschwerdeführer machen geltend,
daß durch die Anwendung des Bruttopreises Parallel
exporte unmöglich gemacht würden .

Am 7 . März 1977 wurde ein weiterer Antrag nach Arti
kel 3 der Verordnung Nr. 17 von Madison Beson and
Carter Ltd ., London/Vereinigtes Königreich , einge
reicht , in dem sich diese über die Schwierigkeiten be
klagte , die ihr bei Bezügen von schottischem Whisky
für die Ausfuhr gemacht würden .

3 . Die Preise und Preisnachlässe der DCL

3.1 . Preisnachlässe für Abnehmer im Vereinigten Kö
nigreich

Die verschiedenen Preisnachlässe , Rabatte und Skonti ,
die die DCL-Tochtergesellschaften den Abnehmern
von DCL-Spirituosen im Vereinigten Königreich ge
währen und die nach den „Price Terms" ausschließlich
auf den zum Verbrauch im Vereinigten Königreich be
stimmten schottischen Whisky beschränkt sind, beste
hen aus folgenden :
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— Werbenachlässe („promotional allowances") werden
verschiedentlich von DCL-Tochtergesellschaften in
Form von Beiträgen zu besonderen Werbekampag
nen für ihre Markenartikel gewährt .

— Der Großhandelsnachlaß („Wholesale allowance")
wird in Anbetracht der Großhandelsfunktion be
stimmter Händler den Kunden im Vereinigten Kö
nigreich beim Bezug einer Mindestmenge von bei
spielsweise 1 000 Kartons schottischen Whiskys pro
Jahr gewährt . Dieser Nachlaß wird je Karton pau
schal festgesetzt .

— Der Gesamtmengenrabatt („aggregate quantity re
bate") wird auf die Menge Spirituosen gewährt, die
während eines bestimmten Zeitraums von DCL
Tochtergesellschaften bezogen wurde .

— Der nachträgliche Sondernachlaß („deferred special
allowance") ist ein Treuerabatt, der lediglich auf Be
züge von DCL-Scotch Whisky gewährt wird . Er
kommt nur für Mindestbezüge von 1 000 Kartons
jährlich in Frage, wenn die Mengen Scotch Whisky ,
die der betreffende Abnehmer von DCL
Tochtergesellschaften bezieht , mindestens 60 %
der bezogenen Gesamtmengen Scotch Whisky be
tragen .

— Ein auf Vorjahresbezüge berechneter Bonus, der so
genannte „Performance bonus rebate" wird für Liefe
rungen von schottischem Whisky ausnahmsweise
für das von März 1977 bis März 1978 laufende Jahr
gewährt, wenn die Bezüge mindestens 95 % der im
Vorjahr getätigten direkten Käufe von DCL
Markterzeugnissen erreichen .

— Ein Barrabatt („cash discount") wird Abnehmern im
Vereinigten Königreich beim Bezug von verzollten
Spirituosen gewährt, wenn sie gleichzeitig mit der
Auftragserteilung Zahlung leisten .

3.2 . Preise und Rabatte für Abnehmer im Vereinigten
Königreich — als Beispiel : Schottischer Whisky

Nachstehend werden als Beispiel die Preise und
Preisnachlässe aufgeführt, die die DCL
Tochtergesellschaften Abnehmern im Vereinigten Kö
nigreich beim Bezug eines Kartons von 12 Flaschen
Johnnie Walker Red Label am 24 . Juni 1975 und am
1 . März 1977 gewährten . Sämtliche DCL
Tochtergesellschaften wenden gleiche Preiskonditio
nen für die gleichen Kategorien schottischen Whiskys
an . Johnnie Walker Red Label ist ein Standardver
schnitt von schottischem Whisky mit einem Alter von
mindestens drei Jahren . Eine seit 1 . Januar 1973 gültige
vollständige Preistabelle ist in Anhang II wiedergege
ben . Die vom 24 . Juni 1975 bis 1 . März 1977 gültigen
Preise für DCL-Gordons Special Dry London Gin und
Cossack Vodka sind in den Anhängen III und IV aufge
führt .

Der Bruttopreis ist ein fiktiver Weiterverkaufspreis , zu
dem die Großhändler vermutlich die Ware an ihre Ein
zelhandelskunden absetzen . Der Bruttopreis für einen
Karton mit 12 Flaschen Johnnie Walker Red Label
wurde wie folgt berechnet :

am 24 . Juni 1975 am 1 . März 1977

Bruttopreis , verzollt £' 41,58 £ 51,53
Warensteuer — £ 30,93 — £ 37,92

Bruttopreis (ohne MwSt und Warensteuer) £ 10,65 £ 13,61

Folgende Preisnachlässe wurden aufgrund der „Price Terms" den Abnehmern im Vereinig
ten Königreich nur in den Fällen gewährt , in denen der bezogene DCL-Scotch Whisky im
Vereinigten Königreich verbraucht wird :

24 . Juni 1975 1 . Mar/ 1977

maximal (') maximal (') (Durchschnitt ) (-')

Großhandelsnachlaß
Gesamtumsatzrabatt

Nachträglicher Sonderrabatt
Umsatzbonus

£ 3,75
£ 0,95
£ 0,25

£ 4,00
£ 1 ,24
£ 0,25
£ 0,16

£ . . .
£ . . .
£ . . .
£ . . .

Barzahlungsrabatt
£ 4,95

+- £ 0,35
£ 5,65

+ £ 0,90
£ . . .

Insgesamt £ 5,30 £ 6,55 £ (...)

(') Diese Ziffern gehen den Höchstbetrag für jeden Preisnachlaß oder Rabatt und den entsprechenden Nettopreis für die Abnehmer an .
(-') Diese Ziffern gehen einen Durchschnittbetrag fur jeden den Kunden gewährten Nachlaß oder Rabatt an sowie die entsprechenden Ab
nehnierpreise .
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Die den Kunden im Vereinigten Königreich berechneten Nettopreise für schottischen
Whisky zum Verbrauch im Vereinigten Königreich kamen wie folgt zustande .

24 . Juni 1975 1 . März 1977

maximal (') maximal (') (Durchschnitt) (2 )

Bruttopreis £ 10,65 £ 13,61 £ ...
Rabatt — £ 5,30 — £ 6,55 — £ ...

Nettopreis £ 5,35 £ 7,06 £ (...)

(') Diese Ziffern geben den Höchstbetrag für jeden Preisnachlaß oder Rabatt und den entsprechenden Nettopreis für die Abnehmer
an .

(') Diese Ziffern geben einen Durchschnittsbetrag für jeden den Kunden gewährten Nachlaß oder Rabatt an sowie die entsprechenden
Abnehmerpreise .

Den Abnehmern im Vereinigten Königreich wurden pro Karton Johnnie Walker Red
Label zum Verbrauch in einem anderen EWG-Land als dem Vereinigten Königreich fol
gende Preise in Rechnung gestellt :
am 24 . Juni 1975 : £ 10,65 (Bruttopreis);
am 1 . März 1977 : £ 13,51 (Brutto-EWG-Exportpreis).

Die vorstehenden Angaben wurden durch DCL über
mittelt .

Für zur Ausfuhr in EWG-Mitgliedstaaten bestimmte
Ware wurde der Preis am 24 . Juni 1975 mit £ 10,65 ,
also um 99 % höher als der Preis von £ 5,35 für die
zum Verbrauch im Vereinigten Königreich bestimmte
Ware berechnet . Die vergleichbaren Zahlen am 1 .
März 1977 waren £ 13,51 bzw. £ 7,06 (oder £ ...)('),
was einen Unterschied von 92,7 % (oder . . . %) ergibt .

reich sieht für diese Exporterzeugnisse weder die Ent
richtung der Warensteuer vor, noch eine Erstattung im
Falle der bereits erfolgten Entrichtung.

3.4 . Die Verkäufe der DCL in anderen EWG
Ländern als dem Vereinigten Königreich

Die DCL-Tochtergesellschaften beliefern die Alleinver
triebshändler in anderen EWG-Ländern direkt.

Den Vertriebshändlern in allen diesen Mitgliedstaaten
wurde je Karton mit 12 Flaschen Johnnie Walker Red
Label folgende Preise in Rechnung gestellt.

24 . Juni 1975
£

1 . März 1977
£

Bruttopreis fob London für
den Alleinvertriebshändler
Barzahlungsrabatt
Händlerrabatt

13,51

3.3 . Preiskontrolle und Warensteuersystem im Ver
einigten Königreich

Alle Preise von Spirituosen , die für den Inlandsmarkt
des Vereinigten Königreichs , nicht aber für den Export
geliefert werden , unterliegen der Kontrolle der Preis
kommission , die nach dem Counter-Inflation Act von
1973 eingesetzt wurde . Die Preise können höchstens
alle drei Monate heraufgesetzt werden , wenn ein Her
steller den Nachweis dafür erbringt, daß eine Preiserhö
hung eine Kostenerhöhung deckt, ohne daß die Netto
gewinnspannen über diejenigen der beiden besten der
am 31 . März 1973 endenden fünf Rechnungsjahre
hinaus erhöht werden .

Die Exportpreise , die DCL ihren Abnehmern im Ver
einigten Königreich und den Alleinvertriebshändlern
gegenüber anwendet, werden von den Kontrollen der
Preiskommission nicht erfaßt .

Die britische Warensteuer ist bei Entnahme der Spiri
tuosen aus dem Zollverschluß zu entrichten . Für den
Export bestimmte Spirituosen werden so lange unter
Zollverschluß gehalten , bis sie den Zoll durchlaufen
haben . Das Warensteuersystem im Vereinigten König

Zusätzlich zu den vorgenannten Rabatten beteiligen
sich die DCL-Tochtergesellschaften in manchen Fäl
len an den Ausgaben , die ihren Alleinvertriebshänd
lern durch Anzeigen oder sonstige Werbung für ihre
Markenartikel entstehen .

Der von den Abnehmern im Vereinigten Königreich
für die zum Verbrauch in anderen EWG-Ländern als
dem Vereinigten Königreich bestimmten Waren ge
zahlte Preis war am 24 . Juni 1975 um ... % höher als
der durch die dort ansässigen Alleinvertriebshändler zu
entrichtende Preis und lag am 1 . März 1977 um . . . %
darüber. Vom 24 . Juni 1975 bis 1 . Februar 1977 lag der
von Alleinvertriebshändlern im Gemeinsamen Markt
gezahlte Preis auf ähnlicher Höhe wie der den Abneh
mern im Vereinigten Königreich berechnete Preis für

( J ) Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die den Ab
nehmern im Vereinigten Königreich berechneten Durch
schnittspreise . Sie wurden nach Anwendung des durch
schnittlichen Preisnachlasses ermittelt, der den Kunden
üblicherweise gewährt wurde .
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am 22 . April 1977 zugestellt wurden . Am 23 . Juni 1977
fand eine Anhörung statt . In ihren schriftlichen und
mündlichen Äußerungen zu den Beschwerdepunkten
der Kommission gab die DCL zu, daß die „Price
Terms" gegen Artikel 85 Absatz 1 verstoßen . Sie bean
tragte auch eine Freistellung der „Price Terms" nach
Artikel 85 Absatz 3 , wenigstens auf begrenzte Zeit, bis
zur Abschaffung der „Monopolmacht der Brauereien"
im Vereinigten Königreich und/oder der Diskriminie
rung durch nationale Steuersysteme in den kontinenta
len EWG-Ländern .

In ihrer Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 22.
April 1977 führte die Kommission aus, daß die am 30 .
Juni 1973 angemeldeten Verkaufsbedingungen eine
Verletzung des Artikels 85 Absatz 1 darstellten, jedoch
eine Freistellung hierfür in Betracht gezogen werden
könnte . DCL erhob gegen diese Feststellung keine Ein
wendungen .

2 . Die Frage der Anmeldung der „Price Terms"

die zum Verbrauch in ihrem Land bestimmte Ware,
seit dem 1 . März 1977 jedoch um ... % höher (bezie
hungsweise um ... % höher als der für die Abnehmer
im Vereinigten Königreich geltende Durchschnitts
preis).

4. Die Entwicklung der Parallelexporte
Nach den Auskünften der DCL beliefen sich die Paral
lelexporte von DCL-Scotch-Whisky aus dem Vereinig
ten Königreich in andere EWG-Staaten trotz der Aus
fuhrverbotsklausel in den Verkaufsbedingungen auf
annähernd 100 000 Kartons im Jahr 1973 , auf 400 000
Kartons im Jahr 1974 und auf 550 000 Kartons im
Jahr 1975 .
In der Zeit zwischen dem Datum des Rundschreibens,
dem 24. Juni 1975, und dem 12 . Juli 1976 hatte nur
ein Kunde den DCL-Tochtergesellschaften mitgeteilt,
daß er in andere EWG-Länder zu exportieren beabsich
tige, und 1 400 Kartons zum Bruttopreis bezogen . Die
Gesamtmenge Scotch Whisky, die zu den Aufträgen
gehörte, bei denen die DCL-Tochtergesellschaften
nachweisen konnten , daß von Abnehmern im Vereinig
ten Königreich bezogener Whisky nach anderen EWG
Ländern weiterverkauft wurde, und hierfür die Zahlung
eines zusätzlichen Betrages verlangten , belief sich auf
mehr als 6 000 Kartons .

Von Juli 1976 bis Juli 1977 wurden rund 250 000 Kar
tons zum Bruttopreis bezogen .

II . VERFAHREN UND HAUPTSÄCHLICHE FRA
GENKOMPLEXE

1 . Verfahrensmaßnahmen

Mit Schreiben vom 4. Juli 1975 und vom 15 . August
1975 teilte die Kommission der DCL im Rahmen
eines Auskunftsersuchens nach Artikel 11 der Verord
nung Nr. 17 mit, daß die „Price Terms" vom 24 . Juni
1975 anscheinend den Zweck verfolgten , Parallelaus
fuhren von DCL-Erzeugnissen aus dem Vereinigten
Königreich zu verhindern oder zu erschweren und da
her eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 85 Absatz 1
des EWG-Vertrags darstellen .
Darauf antwortete die DCL, daß die „Price Terms
schon seit geraumer Zeit und bestimmt schon vor Be
ginn der Parallelexporte aus dem Vereinigten König
reich nach anderen EWG-Ländern in Kraft waren"
und daß „unter diesen Umständen kaum behauptet wer
den könne, diese Bestimmungen seien darauf abge
stellt, solche Exporte zu erschweren". Außerdem
machte das Unternehmen geltend, daß die Alleinver
triebshändler vor Parallelexporten zu niedrigeren Prei
sen geschützt werden müßten . Die Kommission
machte die DCL auf die Verordnung Nr. 67/67/EWG
aufmerksam und auf die in der Frage der Verhinderung
von Parallelexporten herrschende Spruchpraxis der
Kommission .

Nach einer Untersuchung, in deren Verlauf mehrere
Auskunftsersuchen an die DCL gerichtet wurden , er
weiterte die Kommission ihre ersten Feststellungen zu
einer Mitteilung der Beschwerdepunkte , die der DCL

Die „Price Terms selbst wurden nicht formell ange
meldet , wie in der Verordnung Nr. 27 vom 3. Mai
1962 (') vorgesehen .
Die DCL machte geltend, daß eine Anmeldung der
„Price Terms" nicht erforderlich gewesen sei . Einerseits
müßten sie als Teil eines umfassenden Vertragsmusters
betrachtet werden , für das eine formelle Anmeldung
vorgenommen worden sei . Zum anderen könnten sie
nur als eine „Verbesserung" des formellen Gesamtaus
fuhrverbots betrachtet werden , das mit den Verkaufsbe
dingungen am 30 . Juni 1973 angemeldet worden sei .
Dieses Ausfuhrverbot hätte zur Folge gehabt, daß Preis
nachlässe ausschließlich für den Verkauf von Spirituo
sen zum Verbrauch im Vereinigten Königreich ge
währt worden seien . Hieraus ergebe sich, daß am 24.
Juni 1975 an der Grundlage , auf der Abnehmern im
Vereinigten Königreich Preisnachlässe eingeräumt wür
den , nichts geändert worden sei . Die Beschränkung der
Preisnachlässe auf Verkäufe zum Verbrauch im Ver
einigten Königreich sei jedoch nach der Aufhebung
der Ausfuhrverbotsklausel deutlich geworden und es
sei hierdurch ein weniger restriktives System geschaf
fen worden als das bis dahin gültige absolute Ausfuhr
verbot . Sofern die Kommission die Auffassung vertrete,
daß die „Price Terms" die Ausfuhren nach den übrigen
EWG-Ländern beeinträchtigen , müsse sie auch aner
kennen , daß diese in den Rahmen des Ausfuhrverbots
fielen , das in den angemeldeten Verkaufsbedingungen
enthalten war, und daß sie von dieser Anmeldung er
faßt worden seien .

3 . Die Beweisführung der DCL im Hinblick auf
eine Freistellung der „Price Terms"

Zur Begründung der Anwendbarkeit von Artikel 85
Absatz 3 führte die DCL die Vorteile des Alleinver
triebssystems an , an denen auch die Verbraucher ange
messen beteiligt werden . Die „Price Terms" seien eine
unerläßliche Beschränkung, um eine Zerstörung des
Alleinvertriebssystems zu vermeiden . Die „Price
Terms" zielten nur darauf ab, einen fairen Wettbewerb
zwischen Alleinvertriebshändlern und Parallelimpor

( 1 ) ABl . Nr. 35 vom 10 . 5 . 1962 , S. 1118/62 .
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teuren in Hinblick auf ihre unterschiedlichen Ver
pflichtungen und auf die unterschiedlichen Marktbe
dingungen in der EWG zu gewährleisten . Diese nach
stehend näher erläuterten besonderen Umstände wür
den die Gewährung einer individuellen Freistellung
ohne Rücksicht auf die in der Verordnung Nr. 67/67/
EWG (! ) niedergelegten Bedingungen rechtfertigen .
Die Unterschiede zwischen den Bedingungen und den
Erfordernissen des Marktes im Vereinigten Königreich
und in den anderen EWG-Ländern , wie sie von DCL
dargestellt werden , können wie folgt zusammengefaßt
werden .

Der Spirituosenmarkt im Vereinigten Königreich war
einheitlich , insbesondere in bezug auf schottischen
Whisky. Das traditionelle Getränk machte etwa 50 %
des Spirituosenmarktes im Vereinigten Königreich aus .
Die Spirituosenmarken insgesamt müssen in diesem
Land den Wettbewerb fast ausschließlich über ihre
Preise abwickeln .

Der Einzelhandel war sehr konzentriert . Über 40 %
der Gesamtverkäufe wurden durch die fünf größten
DCL-Abnehmer — bei dreien von diesen handelt es
sich um Brauereien — getätigt . Die größten Brauer er
zielten als Besitzer der sogenannten „Tied Houses", wo
Spirituosen verkauft werden, bei den Herstellern von
Spirituosen durch ihre große Kaufkraft bedeutende
Preisvorteile .

Tatsächlich gewährte die DCL wesentliche Preisnach
lässe, um die Handelsmacht ihrer großen Abnehmer
im Vereinigten Königreich anzuerkennen und dage
gen anzugehen, daß Kunden, die Einzelhandelsver
kaufsstellen unter ihrer Kontrolle haben , die Markener
zeugnisse der DCL-Gesellschaften auszuschließen ver
suchten .

Im Rundschreiben der DCL vom 24 . Juni 1975 und in
den beiden Fassungen des beigefügten Anhangs II
wird festgestellt, daß diese Preisnachlässe „dazu dienen
sollten , den besonderen Anforderungen des Marktes
im Vereinigten Königreich entgegenzukommen". Die
DCL erklärte , diese „besonderen Anforderungen des
Inlandsmarktes bezögen sich auf die Art und Weise, in
der die DCL-Tochtergesellschaften im Vereinigten
Königreich ihre Geschäftstätigkeit ausübten im Ver
gleich zu ihrer Verkaufstätigkeit in anderen Ländern
des Gemeinsamen Marktes", in denen Alleinvertriebs
händler eingesetzt worden seien , um den Erfordernis
sen dieser Märkte gerecht zu werden .
Im Gegensatz zur Lage im Vereinigten Königreich
hatte schottischer Whisky in den anderen EWG
Ländern nur einen ganz geringen Anteil am Gesamt
Spirituosenmarkt überhaupt (z.B. nur ... % in Deutsch
land). Es mußte daher versucht werden , den Verkauf
auf Kosten von Erzeugnissen wie Aquavit, Brandy und
Rum beziehungsweise anderer Whisky-Sorten zu inten
sivieren . Scotch Whisky war in diesen Ländern zwar
kein „neues" Produkt, aber auch keines der üblichen
Getränke . Die englischen Gin-Sorten hielten in diesen

Ländern sogar einen noch geringeren Marktanteil (z.B.
in Deutschland ... % insgesamt und DCL-Ginsorten
. . . % ). DCL-Wodka „Cossak" war dort erst seit 15 Jah
ren auf den Markt gekommen und konnte sich trotz
erheblichen Werbeaufwands kaum auf dem Markt
durchsetzen . Auch in bezug auf Pimm's ist festzustel
len , daß die einzige Herstellerfirma, Pimm's Limited ,
ihr Erzeugnis nur sehr schwer auf dem Markt einfüh
ren konnte .

Zudem wurde der Wettbewerb zwischen schottischem
Whisky und anderen Spirituosen in diesen EWG
Ländern durch diskriminierende Steuern und sonstige
protektionistische Gesetzesbestimmungen zur Förde
rung lokaler Spirituosenmarken und zum Schutz gegen
Scotch Whisky noch weiter erschwert . So waren bei
spielsweise die Warensteuern auf Scotch Whisky in
Frankreich beinahe doppelt so hoch wie auf Rum .

Es waren daher zur Gewinnung dieser Märkte und für
die notwendige Werbung für DCL-Spirituosen Allein
vertriebshändler erforderlich . Sie waren für den Ver
trieb von großem Vorteil , denn sie sicherten vor allem
eine regelmäßige Belieferung und trugen durch Verhü
tung und Kontrolle des Verkaufs von Spirituosen mit
gefälschten Etiketten zur Gewährleistung der Qualität
mit bei . Im Gegensatz zu den Großhändlern im Ver
einigten Königreich mußten die Alleinvertriebshänd
ler für das langfristige Interesse der Marken investieren .
Alleinvertriebshändler, die selbst an Großhändler
weiterverkauften , befanden sich in gewissem Sinne auf
einer höheren Stufe in der Vertriebskette als die Groß
händler im Vereinigten Königreich .

Die Werbetätigkeit der Alleinvertriebshändler kostet
diese nach Angaben der DCL durchschnittlich 5 £ je
Karton . Die Preisstruktur in der EWG muß so gehalten
werden , daß sie diese Kosten tragen können, ohne von
Parallel-Importeuren unterboten zu werden . Aus die
sem Grund bestätigte die DCL nach Streichung des
Exportverbots in den Verkaufsbedingungen, daß die
verschiedenen Preisnachlässe bei Ausfuhren in andere
EWG-Länder nicht gewährt würden .

III . ANWENDBARKEIT VON ARTIKEL 85 DES
EWG-VERTRAGES

Nach Artikel 85 Absatz 1 des EWG-Vertrags sind mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten
alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, welche
den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchti
gen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschrän
kung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb
des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken .

Die DCL (einschließlich der DCL-Toch
tergesellschaften) und jeder ihrer Abnehmer im Ver
einigten Königreich , die Ware zum Weiterverkauf be
ziehen , sind Unternehmen im Sinne von Artikel 85
Absatz 1 .

Für den Verkauf von Spirituosen , und zwar von Scotch
Whisky, Gin , Wodka und Pimm's durch die in An
hang I zu dieser Entscheidung aufgeführten 38

(') Vgl . Artikel 3 Buchstabe b) Nr. 2 der Verordnung Nr.
67/67/EWG, in dem die Vergünstigung der Freistellung
von Alleinvertriebsvereinbarungen für nicht anwendbar
erklärt wird , wenn Parallelexporte verhindert werden (ABl .
Nr. 57 vom 25 . 3 . 1967, S. 849/67).
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DCL-Tochtergesellschaften an ihre Abnehmer im Ver
einigten Königreich gelten folgende Verkaufs- und
Preisbedingungen :
a) die „Seller's Conditions of Säle", die am 30 . Juni
1973 angemeldet wurden ; sie galten in jedem Fall
ab 1 . Januar 1973 (') und wurden durch Anhang I
des Rundschreibens der DCL vom 24. Juni 1975
geändert ;

b) die „Price Terms", die im DCL-Rundschreiben vom
24. Juni 1975 und seinem Anhang II , das sind
„einige zusätzliche Vertragsbestimmungen (hinsicht
lich der Preise) zu den Verkaufsbedingungen", aufge
führt, am 23 . Februar 1977 abgeändert und etwa seit
dem 24. Juni 1975 angewendet wurden .

Diese Verkaufs- und Preisbedingungen sind ein Haupt
bestandteil der Standardverkaufsverträge zwischen den
DCL-Tochtergesellschaften und ihren Abnehmern im
Vereinigten Königreich . Die letztgenannten Verträge
sind Vereinbarungen zwischen Unternehmen im Sinne
von Artikel 85 Absatz 1 .

1 . Die Verkaufsbedingungen des Verkäufers
(„The Seller's Conditions of Sale")

1 . 1 . Anwendbarkeit von Artikel 85 Absatz 1 des
EWG- Vertrags

a) Folgende Bestimmungen der angemeldeten „Seller's
Conditions of Sale" bezweckten und bewirkten eine
Wettbewerbsbeschränkung im Gemeinsamen Markt
in der Zeit vom 1 . Januar 1973 bis etwa 24. Juni
1975 ; nach diesem Zeitpunkt wurden diese Bestim
mungen aufgehoben .
— Das Verbot des Weiterverkaufs von zur Liefe
rung in Großbritannien bestimmten Spirituosen
außerhalb Großbritanniens — dieses Verbot war
bei allen Weiterverkäufen zu berücksichtigen
(Klausel 5 b) — war darauf abgestellt, die Abneh
mer der DCL-Tochtergesellschaften und ihre
nachfolgenden Käufer im Vereinigten König
reich am Weiterverkauf von DCL-Spirituosen
und am Wettbewerb in anderen EWG-Ländern
zu hindern , was auch tatsächlich gelang.

— Das Verbot des Weiterverkaufs der Ware unter
Zollverschluß (Klausel 6) sollte jeglichen Wett
bewerb seitens der im Vereinigten Königreich
ansässigen DCL-Abnehmer in anderen EWG
Ländern verhindern . Tatsächlich zwang diese
Vereinbarung den Käufer von Spirituosen der
DCL-Tochtergesellschaften , vor dem Weiterver
kauf der Spirituosen die britische Warensteuer
zu entrichten . Der Weiterverkaufspreis von Spiri
tuosen nach einem anderen EWG-Land hätte
somit eine hohe, nicht erstattungsfähige briti
sche Warensteuer eingeschlossen , was jegliche
Möglichkeit eines Weiterverkaufs dort ausge
schlossen hätte.

So hatte beispielsweise ein Käufer im Vereinig
ten Königreich, der einen Karton mit 12 Fla
schen Johnnie Walker Red Label zu £ 5,35 (2)
kaufte, vor dem Weiterverkauf £ 30,93 an briti

scher Warensteuer zu entrichten . Er konnte
dann selbst ebensowenig wie die nachfolgenden
Käufer mit Alleinvertriebshändlern in anderen
EWG-Ländern in Wettbewerb treten , die ähn
liche Erzeugnisse unter Zollverschluß zu £ . . .
bezogen (2). Selbstverständlich ist eine weitere
Warensteuer für Spirituosen zu entrichten , die
von den Alleinvertriebshändlern eingeführt wer
den, was ebenfalls für Spirituosen gilt, die von
Händlern im Vereinigten Königreich zum Ver
brauch in einem anderen EWG-Land bezogen
werden .

Dieses Verbot kam einem indirekten Ausfuhr
verbot gleich .

In Anbetracht der Stellung von DCL auf dem Markt
für Scotch Whisky, Gin , Wodka und Pimm's im Ver
einigten Königreich beeinträchtigten diese beiden
Klauseln den Wettbewerb in erheblichem Maße.

Das direkte und indirekte Ausfuhrverbot, das den
Abnehmern der DCL im Vereinigten Königreich
auferlegt wurde, war geeignet, den Handel zwischen
Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen . Es verhinderte
den Handel zwischen dem Vereinigten Königreich
und anderen EWG-Mitgliedstaaten , bewirkte eine
künstliche Aufteilung des Gemeinsamen Marktes
und war geeignet, die Schaffung eines einzigen
Marktes zwischen den Mitgliedstaaten zu verhin
dern .

Demzufolge stellten die Verbote der Ausfuhren
nach EWG-Ländern und des Weiterverkaufs unter
Zollverschluß eine Zuwiderhandlung gegen Artikel
85 Absatz 1 in der Zeit vom 1 . Januar 1973 bis etwa
24. Juni 1975 dar.

b) Die Verkaufsbedingungen in ihrer am 30 . Juni
1973 angemeldeten und am 24. Juni 1975 abgeän
derten Form enthalten ein Exportverbot nach Län
dern außerhalb des Gemeinsamen Marktes (Klausel
5b). Dieses Verbot macht die Ausfuhr von im Ver
einigten Königreich gekauften Spirituosen nach
Drittländern und deren Wiedereinfuhr in einen an
deren EWG-Mitgliedstaat unmöglich . Ein solches
Verbot kann den Wettbewerb innerhalb des Ge
meinsamen Marktes einschränken und den Handel
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen , wenn bei
spielsweise das Niveau der Preise, der Zollgebühren
und der Transportkosten für die betreffenden Wa
ren deren Wiedereinfuhr in EWG-Länder ermögli
chen würde .

Die für Spirituosen , welche die Grenzen des Gebie
tes der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über
schreiten , in Frage kommenden Zollsätze würden
jedoch in diesem Fall derartige Reimporte unwahr
scheinlich machen . Demgemäß ist das in den Ver
kaufsbedingungen enthaltene Exportverbot nach
Ländern außerhalb des Gemeinsamen Marktes zur
Zeit vermutlich nicht dazu angetan, den Wettbe
werb spürbar einzuschränken und den Handel zwi
schen Mitgliedstaaten in beträchtlichem Umfang zu
beeinträchtigen .

(') Zeitpunkt des Beitritts des Vereinigten Königreichs zur
EWG.

(2) Diese Preise galten am 24. Juni 1975 und unmittelbar da
vor .
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Den „Price Terms gemäß sind die DCL-Kunden
im Vereinigten Königreich verpflichtet, die verkau
fende DCL-Tochtergesellschaft darüber zu infor
mieren , wenn sie Ausfuhren nach anderen EWG
Ländern tätigen möchten . Die Waren müssen
dann zum Bruttopreis eingekauft werden .

Dieser Bruttopreis war bis zum 22. Februar 1977
der Preis vor Abzug der üblichen Nachlässe, Ra
batte und Skonti für Abnehmer im Vereinigten
Königreich . Seit 23 . Februar 1977 ist es der Preis
vor Abzug der Nachlässe und Skonti an Alleinver
triebshändler in anderen EWG-Ländern . In beiden
Fällen werden den Abnehmern im Vereinigten
Königreich für gleiche Waren unterschiedliche
Preise in Rechnung gestellt, je nachdem, ob sie
diese Ware im Vereinigten Königreich oder in
einem anderen EWG-Land weiterverkaufen .

Die „Price Terms" zielen darauf ab, den Wettbe
werb in anderen EWG-Ländern als dem Vereinig
ten Königreich einzuschränken, und wirken sich
als indirektes Exportverbot aus .

Die „Price Terms", wonach für die DCL-Kunden
im Vereinigten Königreich ein anderer Preis für
Spirituosen zur Ausfuhr nach anderen EWG
Ländern als für den Weiterverkauf zum Verbrauch

auf dem inländischen Markt in Rechnung gestellt
wird und nur für Spirituosen zum Weiterverkauf
und Verbrauch im Vereinigten Königreich Preis
nachlässe eingeräumt werden , schränken für diese
Abnehmer die Weiterverkaufsmöglichkeiten in an
deren EWG-Ländern als dem Vereinigten König
reich ein . Zumindest wird der Verkauf durch Ab
nehmer im Vereinigten Königreich und ihre nach
folgenden Käufer in EWG-Ländern außer dem Ver
einigten Königreich sehr erschwert . Für DCL
Kunden im Vereinigten Königreich und die von
ihnen belieferten Händler wird dadurch der Wett
bewerb in diesen Ländern eingeschränkt.

Die DCL räumte ein , daß ihre „Price Terms" nach
Aufhebung des Ausfuhrverbots darauf abzielten, die
DCL-Alleinvertriebshändler vor dem Wettbewerb
seitens der Händler zu schützen, die die Waren
von DCL-Kunden im Vereinigten Königreich be
ziehen und zum Verbrauch im Vertragsgebiet der
Alleinvertriebshändler weiterverkaufen möchten .

1.2 . Nichtanwendbarkeit von Artikel 85 Absatz 3 des
EWG- Vertrags

Nach Artikel 85 Absatz 3 können die Bestimmungen
von Artikel 85 Absatz 1 für nicht anwendbar erklärt
werden auf Vereinbarungen zwischen Unternehmen,
die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher
an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung der
Warenerzeugung oder -Verteilung oder zur Förderung
des technischen und wirtschaftlichen Fortschritts bei
tragen , ohne daß den beteiligten Unternehmen

a) Beschränkungen auferlegt werden , die für die Ver
wirklichung dieser Ziele nicht unerläßlich sind ,
oder

b) Möglichkeiten eröffnet werden , für einen wesentli
chen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb
auszuschalten .

In der Anmeldung der „Seller's Conditions of Sale"
vom 30 . Juni 1973 machte die DCL geltend , die Ge
schäftsbedingungen trügen zur Verbesserung des Ver
triebs und zur Förderung des wirtschaftlichen Fort
schritts bei , indem sie eine optimale Verteilung der
Waren sicherstellten . Der aus dieser Verbesserung und
dem Fortschritt entstehende Gewinn würde insgesamt
den Kunden zugute kommen .

Gleichwohl führten die vorgenannten Beschränkun
gen nicht zu einer spürbaren objektiven Verbesserung
des Vertriebs , wodurch die nachteilige Wirkung auf
den Wettbewerb und den freien Warenverkehr im
Gemeinsamen Markt ausgeglichen worden wäre . Die
Marktbedingungen und die Art der betreffenden Er
zeugnisse waren nicht derart , daß eine vollständige Iso
lierung des Vereinigten Königreichs vom übrigen
Gemeinsamen Markt zu rechtfertigen gewesen wäre .

Nach Erhalt der Beschwerdepunkte der Kommission
erkannte DCL an , daß diese Verkaufsbedingungen
nicht nach Artikel 85 Absatz 3 freigestellt werden
könnten .

Demzufolge wird die von der DCL für ihre 38 Toch
tergesellschaften beantragte Freistellung für die am 30 .
Juni 1973 angemeldeten Verkaufsbedingungen abge
lehnt .

2. Die „Price Terms" (Preismodalitäten)

2.1 . Anwendbarkeit von Artikel 85 Absatz 1

Die „Price Terms" für Verkaufsgeschäfte mit Spirituo
sen zwischen den DCL-Tochtergesellschaften und ih
ren Abnehmern im Vereinigten Königreich sind im
Rundschreiben der DCL vom 24. Juni 1975 unter der
Überschrift „Price Terms" und in seinem Anhang II
(am 23 . Februar 1977 abgeändert) niedergelegt .

a) Die „Price Terms" bezwecken eine Beschränkung
und Verzerrung des Wettbewerbs im Gemeinsa
men Markt .

Die Nichtanwendbarkeit von Preisnachlässen auf
Spirituosen für den Export und die Anwendung ver
schiedener Preise für die zum Export und die zum
Verbrauch im Vereinigten Königreich bestimmten
Spirituosen gegenüber denselben Kunden sind of
fensichtlich ein Versuch , Paralleleinfuhren aus dem
Vereinigten Königreich nach anderen EWG
Ländern zu verhindern ; sie dienen dem gleichen
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Zweck wie ein formelles Ausfuhrverbot und kön
nen als ein noch wirksameres Mittel zur Abhaltung
von der Ausfuhr angesehen werden .

Die DCL-Kunden im Vereinigten Königreich wer
den von DCL aufgefordert , Mitteilung darüber zu
machen , wenn sie selbst oder ihre Käufer Ausfuh
ren nach anderen EWG-Ländern zu tätigen beab
sichtigen . Weiterhin sind in den „Price Terms"
Geldbußen für den Fall ihrer Nichteinhaltung vor
gesehen . Ein Kunde , der die „Price Terms" nicht
eingehalten hat oder in den Verdacht gerät, diese
nicht einzuhalten , hat möglicherweise den Brutto
preis zu entrichten , und zwar sogar für die zum Ver
brauch im Vereinigten Königreich bestimmten Spi
rituosen . Ein Betrag in Höhe der Preisnachlässe
kann ihm später unter angemessener Verzinsung
erstattet werden , sofern er den Nachweis für den
Verbrauch der Ware im Vereinigten Königreich
erbringt . Trotzdem kann die Anwendung dieser
Bestimmung die Marktstellung des fraglichen Kun
den stark beeinträchtigen . Sie kommt einer Strafe
und einem wirksamen Ansporn zur Einhaltung der
vereinbarten „Price Terms" gleich .

Die DCL machte geltend , daß diese „Price Terms",
die die Gewährung von Preisnachlässen auf den
Verkauf von Spirituosen zum Verbrauch im Ver
einigten Königreich beschränken , nicht den
Zweck haben konnten , Einfuhren in andere EWG
Länder zu behindern , da sie schon seit längerer
Zeit und zweifellos schon vor dem Beginn solcher
Einfuhren bestanden hätten . Dieses Argument än
dert nichts an der Feststellung, daß die „Price
Terms" die Einschränkung des Wettbewerbs in an
deren EWG-Ländern als dem Vereinigten König
reich bezwecken , während es beweist, daß — so
fern diese „Price Terms" lediglich eine Folge der
Nichtausfuhrklausel waren — die Klarstellung vom
24 . Juni 1975 eindeutig dazu diente, die Wirkun
gen dieser Nichtausfuhrklausel aufrechtzuerhalten .

Ferner bezwecken diese „Price Terms" auch eine
Verzerrung des Wettbewerbs, indem sie verhin
dern , daß die durch die Wettbewerbsbedingungen
im Vereinigten Königreich anfallenden Preisvor
teile sich auf Wettbewerbsstrukturen im übrigen
Gemeinsamen Markt niederschlagen .

Wie im Rundschreiben vom 24. Juni 1975 und in
Anhang II festgestellt wird, sind die Preisnachlässe
„auf die besonderen Erfordernisse des Binnenhan
dels abgestellt ." Die DCL erklärt, daß diese Preis
nachlässe den Wettbewerbsbedingungen auf dem
britischen Spirituosenmarkt, der durch die Macht
der Käufer und durch den scharfen Preiswettbe
werb zwischen den verschiedenen Spirituosenmar
ken gekennzeichnet war, Rechnung tragen sollten .

Die Beschränkung der Preisnachlässe auf Spirituo
sen zum Verbrauch im Vereinigten Königreich ver
hindert, daß sich die vorteilhafte Preisberechnung

im Vereinigten Königreich auf den DCL
Spirituosenmarkt in anderen EWG-Ländern aus
wirkt . Dies kommt einer Isolierung des Marktes im
Vereinigten Königreich in bezug auf diese Preisvor
teile gleich , die auf die im Vereinigten Königreich
herrschenden Wettbewerbsbedingungen zurückzu
führen sind und die somit auf die Wettbewerbsbe
dingungen in anderen EWG-Ländern keinen Ein
fluß ausüben können . Demzufolge können Verbrau
cher in diesen Ländern nicht in den Genuß der
Preisvorteile im Vereinigten Königreich gelangen .

b) Da die „Price Terms" eindeutig die Einschränkung
und Verzerrung des Wettbewerbs im Gemeinsa
men Markt bezwecken , erübrigt es sich , ihre gegen
wärtigen Auswirkungen aufzuzeigen , um über die
Anwendbarkeit von Artikel 85 Absatz 1 des EWG
Vertrags zu befinden . Zur zusätzlichen Begründung
sei jedoch noch erwähnt, daß die „Price Terms"
eine beträchtliche Einschränkung und Verzerrung ,
des Wettbewerbs im Gemeinsamen Markt bewir
ken .

Als Beispiel dienen die am 24. Juni 1975 und am
1 . März 1977 gültigen Preise für einen Karton von
12 Flaschen Johnnie Walker Red Label . Aufgrund
der „Price Terms" hat ein britischer Händler, der
die Ware zu exportieren beabsichtigt, einen um
99 % bzw. 92,7 % (oder ... % „Durchschnitts
preis") höheren Preis zu entrichten als ohne diese
Beschränkung in Anrechnung käme. Eine derart
hohe Preissteigerung verzerrt den Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt beträchtlich .

Überdies lag infolge der „Price Terms" der von
einem DCL-Abnehmer im Vereinigten Königreich
zum Export bezogene Whisky zu den genannten
Zeitpunkten um ... % und ... % über dem Preis,
zu dem dieselbe Ware von den Alleinvertriebshänd
lern in den anderen EWG-Ländern bezogen wurde .
Natürlich entstehen den Alleinverstriebshändlern
infolge ihrer Verpflichtungen zur Absatzförderung
höhere Kosten . Es wurde geltend gemacht, daß
diese Kosten annähernd der Differenz zwischen
dem Einkaufspreis des Parallelimporteurs und dem
jenigen des Alleinvertriebshändlers entsprächen .
Eindeutig erschweren es jedoch diese Kaufpreis
unterschiede den DCL-Abnehmern im Vereinigten
Königreich und vor allem den nachfolgenden Kun
den , mit den Alleinvertriebshändlern in anderen
EWG-Ländern zu konkurrieren ; zumindest geht
hierdurch jeder Anreiz für Parallelexporte verloren .

Die DCL hat ihre „Price Terms" ganz strikt ange
wandt und sie ging mit Erfolg gegen Verstöße vor.
Entweder verlangte DCL die Zahlung der Diffe
renzbeträge , wenn Spirituosen zum Inlandspreis
bezogen und später in anderen EWG-Ländern als
dem Vereinigten Königreich angetroffen wurden ,
oder aber sie berechnete den Kunden, bei denen
sie Exportabsichten vermutete , von vorn herein
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c) Die „Price Terms sind geeignet, den Handel zwi
schen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen . Sie behin
dern oder erschweren zumindest die Ausfuhr von
DCL-Spirituosen nach anderen EWG-Ländern
durch Abnehmer im Vereinigten Königreich , die
ohne das Bestehen dieser Bedingungen in beträcht
lichem Umfang stattgefunden hätte . Somit führen
sie zu einer Aufteilung des Gemeinsamen Marktes,
indem sie den Handel zwischen dem Vereinigten
Königreich und anderen EWG-Ländern für einen
wesentlichen Teil der betreffenden Ware verhin
dern und der Verwirklichung eines einzigen Mark
tes für alle Mitgliedstaaten entgegenstehen .

den Bruttopreis . Falls solche Kunden später den
Beweis eines tatsächlichen Verbrauchs im Vereinig
ten Königreich erbrachten , hatten sie Anrecht auf
eine Erstattung. In dem Jahr, das auf die Inkraftset
zung der „Price Terms" vom 24. Juni 1975 folgte,
wurden keine der zum Bruttopreis gekauften Spiri
tuosen exportiert mit Ausnahme eines einzigen Fal
les , in dem ein Kunde im Vereinigten Königreich
etwa 1400 Kartons Scotch Whisky mit der Absicht,
diese nach anderen EWG-Ländern zu exportieren ,
zum Bruttopreis bezogen hatte .

DCL hat angegeben , daß die im Vereinigten König
reich ansässigen Kunden in der Zeit von Juli 1976
bis Juli 1977 etwa 250 000 Kartons Scotch Whisky
zum Bruttopreis bezogen haben . Diese Zahl läßt
jedoch offen , wie viele von diesen Kartons expor
tiert wurden, denn der Bruttopreis gelangt auch bei
gewissen Bezügen zur Anwendung, wenn der
Kunde keine Exportabsichten hat .

Jedenfalls ist anzunehmen, daß der erwähnte Um
fang der Parallelexporte geringer ist als vor dem 24 .
Juni 1975 (550 000 Kartons), dem Zeitpunkt, als
den DCL-Kunden ein formelles Exportverbot aufer
legt wurde . Man kann weiter vernünftigerweise an
nehmen , daß die Exporte ohne die aus den „Price
Terms" sich ergebende Beschränkung ein erheb
lich höheres Niveau erreicht hätten .

Die Beschwerdeführer haben auf die Schwierigkei
ten hingewiesen , denen sie aufgrund der DCL
Preispraktiken in ihrem Spirituosenhandel gegen
überstehen . Sie sehen sich in der Praxis vom Ex
port nach anderen EWG-Ländern ausgeschlossen ,
nachdem sie ihre Käufe zum Bruttopreis getätigt
haben . Die DCL-Tochtergesellschaften hätten auch
die Neigung, ihnen systematisch den Bruttopreis
zu berechnen, woraus sich noch eine zusätzliche
Belastung für ihre Handelstätigkeiten im Vereinig
ten Königreich ergebe .

Außerdem setzen diese „Price Terms" die DCL in
die Lage, für die Alleinvertriebshändler einen Preis
aufrechtzuerhalten , der etwas höher, mindestens
aber auf ähnlicher Höhe liegt wie der Preis für Ab
nehmer im Vereinigten Königreich , obgleich die
Alleinvertriebshändler in der Vertriebskette auf
einer höheren Stufe stehen und im Gegensatz zu
den Großhändlern im Vereinigten Königreich Auf
wendungen für die Absatzförderung zu überneh
men haben .

Hieraus folgt, daß in Anbetracht der Marktstellung
von DCL im Hinblick auf Scotch Whisky, Gin ,
Wodka und Pimm's im Vereinigten Königreich die
„Price Terms" den Wettbewerb im Gemeinsamen
Markt erheblich einschränken und verzerren .

2 .2 . Nichtanwendbarkeit von Artikel 85 Absatz 3 des
EWG- Vertrags

2.2.1 . Die Frage der Anmeldung

„Price Terms" kommen für eine Freistellung nach Arti
kel 85 Absatz 3 nicht in Frage, da sie nicht vorschrifts
mäßig nach Artikel 4 der Verordnung Nr. 17 und
gemäß den Bestimmungen der Verordnung Nr. 27
angemeldet wurden . Die „Price Terms" waren von der
Anmeldung nach Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 der
Verordnung Nr. 17 nicht ausgenommen , da sie sich ,
obgleich es sich um eine Vereinbarung zwischen Un
ternehmen eines Mitgliedstaats , des Vereinigten Kö
nigreichs, handelt , auf Ausfuhren zwischen Mitglied
staaten beziehen .

Die „Price Terms" fallen nicht unter die Anmeldung
der Verkaufsbedingungen vom 30 . Juni 1973 , da die
Preisstruktur in dieser Anmeldung nicht erwähnt
wird . Zudem enthalten das Rundschreiben vom 24 .
Juni 1975 und Anhang II zu diesem Rundschreiben
Bestimmungen , die über die angemeldete Vereinba
rung hinausgehen . Die DCL selbst betrachtete sie als
separate Maßnahmen , da sie in ihrem Antwortschrei
ben vom 8 . Juli 1975 auf ein Auskunftsverlangen der
Kommission über die Verkaufsbedingungen lediglich
die Neufassung dieser Verkaufsbedingungen über
sandte, die in Anhang I des Rundschreibens vom 24.
Juni 1975 wiedergegeben war, und es unterließ, auf
das Rundschreiben selbst und auf den Anhang II zu
diesem Rundschreiben Bezug zu nehmen .

Die am 11 . Juli 1975 erfolgte Einreichung einer Ko
pie der „Price Terms" auf Verlangen der Kommission
hin kann nicht als Anmeldung betrachtet werden .

Gleichwohl beantragte die DCL in ihrer schriftlichen
Stellungnahme zu den Beschwerdepunkten der Kom
mission und in der Anhörung, die „Price Terms" der
DCL für Großbritannien gemäß Artikel 85 Absatz 3
freizustellen .
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2.2.2. Voraussetzungen für eine Anwendung
von Artikel 85 Absatz 3

Die „Price Terms könnten auch nicht freigestellt wer
den , wenn sie ordnungsgemäß angemeldet worden
wären , da sie die Voraussetzungen des Artikels 85 Ab
satz 3 nicht erfüllen .

a) Die DCL stützt ihre Behauptung, daß die „Price
Terms" die Voraussetzungen von Artikel 85 Absatz
3 erfüllten, auf folgende Argumente .

Das Vertriebssystem, in dem ein Alleinvertriebs
händler für die Verkaufsförderung und die ange
messene Verteilung der Spirituosen eingesetzt wird ,
hätte zahlreiche Vorteile und günstige Resultate in
den übrigen EWG-Ländern erzielt . Die „Price
Terms" seien Bestandteil eines globalen Handels
schemas, in dem das Alleinvertriebssystem zur Ver
besserung der Warenverteilung beitrage, während
es dem Verbraucher einen angemessenen Gewinn
zusichere. Die „Price Terms" seien eine notwendige
Einschränkung, um sicherzustellen , daß die Allein
vertriebshändler, die auch die Kosten der Verkaufs
förderung zu tragen hätten, mit den Parallelimpor
teuren konkurrieren könnten . Zwei besondere
Umstände rechtfertigten die einschränkende Maß
nahme : zum einen sei in den anderen EWG
Ländern außer dem Vereinigten Königreich eine
Absatzförderung unerläßlich , da die DCL
Spirituosen zwar kein neues Produkt, doch noch
nicht gut genug bekannt seien ; zum anderen wür
den die Marktpreise für Spirituosen auf dem Markt
des Vereinigten Königreichs durch den Einfluß der
DCL-Kunden, vor allem der Brauereien , künstlich
niedrig gehalten .

fen ausschließlich die Anwendung unterschiedli
cher Preise mit dem Ziel , die Abnehmer im Ver
einigten Königreich von Ausfuhren abzuhalten .
Außerdem nehmen sie den Verbrauchern in ande
ren EWG-Ländern als dem Vereinigten Königreich
die Möglichkeit, DCL-Spirituosen zu günstigeren
Preisen zu beziehen , und es entgehen ihnen auch
die Vorteile des Wettbewerbs auf dem Spirituosen
markt im Vereinigten Königreich .

Die „Price Terms" erfüllen demgemäß nicht die
Bedingungen einer Anwendung von Artikel 85
Absatz 3 .

c) Selbst wenn die „Price Terms" in Beziehung zum
Alleinvertriebssystem der DCL zu betrachten wä
ren , käme eine Freistellung nicht in Frage .

Die Kommission erkennt an , daß sich aus der Ein
setzung von Alleinvertriebshändlern in EWG
Ländern , die für einen Hersteller, der in einem an
deren EWG-Land ansässig ist, Verkaufsförderung
betreiben , häufig Vorteile ergeben . Was die Allein
vertriebsverträge angeht, die DCL
Tochtergesellschaften mit Händlern in EWG
Staaten außer dem Vereinigten Königreich abge
schlossen haben, so hat die Kommission ihre Ab
sicht bekanntgegeben , in bezug hierauf eine gün
stige Entscheidung zu fällen (').

Selbst wenn zugegeben werden muß, daß die Ein
setzung von Alleinvertriebshändlern durch DCL
eine Verbesserung der Verteilung zur Folge hat,
kann doch nicht festgestellt werden , daß die „Price
Terms" eine Einschränkung darstellen , die zur Er
reichung dieses Zieles unerläßlich ist.

Da den Angaben von DCL entsprechend DCL
Spirituosen in anderen EWG-Ländern als dem Ver
einigten Königreich nicht so gut eingeführt und
bekannt sind, ist die Verkaufsförderung und der
Verkauf selbst in diesen Ländern viel kostspieliger.
Jedoch sind die Spirituosen der DCL keine neuen
Produkte, für die eine Einführung mit außerordent
lichen Werbeanstrengungen erforderlich wäre . Die
Marktbedingungen in diesen Ländern sind nicht
dergestalt, daß ein Schutz dieser Märkte gegen
einen Wettbewerb seitens der Händler, die sich im
Vereinigten Königreich DCL-Spirituosen beschaf
fen , vonnöten wäre .

DCL macht geltend, daß der Wettbewerb zwischen
den Spirituosenmarken und die Kaufkraft einiger
Abnehmer, wie beispielsweise der Brauereien, zu
einem niedrigen Preisniveau für DCL-Spirituosen
im Vereinigten Königreich geführt haben , was dort
eine Anhebung der Preise erschweren würde .

b) Bei der in diesem Verfahren im Hinblick auf Arti
kel 85 Absatz 3 zu beurteilenden Vereinbarung han
delt es sich jedoch nicht um eine Alleinvertriebsver
einbarung, sondern um eine Reihe von Vereinba
rungen, die sich aus den Kaufverträgen ergeben ,
welche zwischen den DCL-Tochtergesellschaften
und den Großhändlern im Vereinigten Königreich
abgeschlossen wurden, bei denen die „Price Terms"
einen wesentlichen Bestandteil darstellen . Es stellt
sich nicht die Frage, ob die Alleinvertriebsverträge
günstige Auswirkungen haben , sondern ob die
„Price Terms", die nicht Teil dieser Verträge sind,
jedoch in wirtschaftlichem Zusammenhang zu die
sen stehen, in den Genuß einer Freistellung nach
Artikel 85 Absatz 3 gelangen können .

(') Siehe Veröffentlichung nach Artikel 19 Absatz 3 der Ver
ordnung Nr. 17 in der Sache IV/ 10.469 „White Horse Di
stillers — B.A.P. CORIMA" im ABl . Nr. C 9 vom 2. 2.
1971 .

Die Kaufverträge selbst können nicht direkt eine
Verbesserung der Warenverteilung in den EWG
Mitgliedstaaten bewirken . Die „Price Terms" betref
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Die DCL ist jedoch in der Lage , durch andere Mit
tel als durch die Behinderung von Parallelexporten
dafür zu sorgen , daß ihre Alleinvertriebshändler
ihre Aufgaben erfolgreich durchführen . So könnte
sie beispielsweise , wie sie dies auch auf dem Markt
im Vereinigten Königreich handhabt, selbst die
Absatzförderung auf anderen EWG-Märkten über
nehmen oder die Aufwendungen der Alleinver
triebshändler für Absatzförderung bei der Preisbe
rechnung berücksichtigen . Gegenwärtig berechnet
die DCL ähnliche Preise für Großhändler im Ver
einigten Königreich und für Alleinvertriebshänd
ler, wohingegen sie ihnen unterschiedliche Ver
pflichtungen auferlegt . Diese Preisstruktur hat
wahrscheinlich mit zu den Schwierigkeiten beige
tragen , vor die sich die Alleinvertriebshändler ge
stellt sehen . Es ist nicht bewiesen , daß die von der
DCL beschriebenen Marktbedingungen die Anwen
dung anderer Preisvereinbarungen , die nicht zu
einer Wettbewerbsbeschränkung führen würden ,
unmöglich machen .

Demgemäß erfüllen die „Price Terms" der DCL
nicht die in Artikel 85 Absatz 3 genannten Voraus
setzungen und dem von DCL gestellten Antrag auf
Freistellung für einen begrenzten Zeitraum bis zur
Abschaffung der „monopolistischen Macht der
Brauereien" kann nicht entsprochen werden .

IV . ANWENDBARKEIT VON ARTIKEL 3 ABSATZ 1
DER VERORDNUNG Nr. 17

Nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung Nr . 17 des
Rates kann die Kommission , wenn sie auf Antrag
oder von Amts wegen eine Zuwiderhandlung gegen
Artikel 85 des Vertrages feststellt , die beteiligten Un
ternehmen durch Entscheidung verpflichten , die fest
gestellte Zuwiderhandlung abzustellen .

Im Hinblick auf die aus den „Price Terms" sich erge
bende schwerwiegende Auswirkung auf den Wettbe
werb im Gemeinsamen Markt sollte die DCL-Gruppe
verpflichtet werden , den durch die „Price Terms" dar
gestellten Verstoß unverzüglich abzustellen . Dem Un
ternehmen The Distillers Company Ltd . wäre die Auf
lage zu machen, für die Erfüllung dieser Verpflichtung
Sorge zu tragen . Die DCL-Gruppe soll insbesondere
dazu verpflichtet werden , von allen weiteren Maßnah
men abzusehen , die darauf abgestellt sind , die Ausfuhr
ihrer Spirituosen , die von Abnehmern im Vereinigten
Königreich bezogen wurden , in andere EWG
Mitgliedstaaten einzuschränken .

V. ANWENDBARKEIT VON ARTIKEL 15 DER
VERORDNUNG Nr. 17

Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 bestimmt
folgendes :

„Die Kommission kann gegen Unternehmen durch
Entscheidung Geldbußen in Höhe von eintausend bis

zu einer Million Rechnungseinheiten oder über diesen
Betrag hinaus bis zu zehn vom Hundert des von dem
einzelnen an der Zuwiderhandlung beteiligten Unter
nehmen im letzten Geschäftsjahr erzielten Umsatzes
festsetzen , wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig :

a) gegen Artikel 85 Absatz 1 des Vertrages verstoßen ;
Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße

ist neben der Schwere des Verstoßes auch die
Dauer der Zuwiderhandlung zu berücksichtigen."

Artikel 15 Absatz 5 der Verordnung Nr. 17 bestimmt
folgendes :

„Die in Absatz 2 Buchstabe a) vorgesehene Geldbuße
darf nicht für Handlungen festgesetzt werden :

a) die nach der bei der Kommission vorgenommenen
Anmeldung und vor der Entscheidung der Kom
mission nach Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages be
gangen werden , soweit sie in den Grenzen der in
der Anmeldung dargelegten Tätigkeit liegen . .

Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 ist auf die
„Price Terms" der DCL vom 24. Juni 1975 anwend
bar .

Indem DCL die „Price Terms" anbot und anwandte,
beging sie einen besonders schweren Verstoß gegen
Artikel 85 Absatz 1 , der sich auf den freien Warenver
kehr und die Handelstätigkeiten zahlreicher DCL
Spirituosenhändler im Gemeinsamen Markt auswirkte.

Die „Price Terms" können nicht in den Genuß der in
Artikel 15 Absatz 5 der Verordnung Nr. 17 vorgesehe
nen Vergünstigung gelangen . Einmal wurden sie nicht
vorschriftsmäßig gemäß Artikel 4 der Verordnung Nr.
17 und gemäß den Bestimmungen der Verordnung
Nr. 27 angemeldet . Zum anderen fallen sie nicht in
den Rahmen der Tätigkeit, die in der Anmeldung der
Verkaufsbedingungen vom 30 . Juni 1973 beschrieben
wird . Bei Beschreibung ihrer Tätigkeit in der Anmel
dung erwähnte die DCL nichts von ihren Preisver
einbarungen innerhalb der EWG. Obgleich sowohl
die „Price Terms" als auch das in den angemeldeten
Verkaufsbedingungen enthaltene Exportverbot die
Ausfuhren beeinträchtigten , handelt es sich bei diesen
beiden um verschiedenartige Bestimmungen .

Die Kommission berücksichtigt jedoch auch , daß an
gesichts der in diesem Fall vorliegenden Umstände
die DCL die Anmeldung der „Price Terms" bona fide
unterlassen haben mag in der Annahme, im Hinblick
auf die Tatsache, daß die „Price Terms" der Kommis
sion im Laufe des Korrespondenzwechsels bezüglich
der Verkaufsbedingungen mitgeteilt wurden, habe die
Anmeldung der Verkaufsbedingungen auch die „Price
Terms" mit eingeschlossen und deren separate Anmel
dung sei nicht erforderlich .

Die Kommission sieht in diesem Fall von der Auferle
gung einer Geldbuße ab —
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HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Das Verbot der Ausfuhr vom Vereinigten Königreich
nach anderen EWG-Ländern und das Verbot des
Weiterverkaufs unter Zollverschluß in den „Seller's
Conditions of Sale" (Verkaufsbedingungen), die am 30 .
Juni 1973 bei der Kommission angemeldet wurden
und die sich in den von 38 Tochtergesellschaften des
Unternehmens Distillers Company Limited mit ihren
Abnehmern im Vereinigten Königreich geschlossenen
Verträgen für den Spirituosenverkauf befinden , stell
ten einen Verstoß gegen Artikel 85 Absatz 1 des Ver
trages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft in der Zeit vom 1 . Januar 1973 bis 24 .
Juni 1975 dar.

Artikel 2

Der Antrag auf eine Erklärung nach Artikel 85
Absatz 3 über die Nichtanwendbarkeit des Artikels 85
Absatz 1 auf die Bestimmungen und den Zeitraum ,
die in Artikel 1 aufgeführt sind , wird abgelehnt .

Artikel 3

Die „Price Terms", die Teil der in Artikel 1 genannten
Verträge sind und die im Anhang II zu den Rund
schreiben der Distillers Company Limited vom
24. Juni 1975 und vom 23 . Februar 1977 aufgeführt
sind , stellen einen Verstoß gegen Artikel 85 Absatz 1

des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft dar . Eine Anwendung des Arti
kels 85 Absatz 3 ist nicht gerechtfertigt .

Artikel 4

Die Distillers Company Limited, an die diese Ent
scheidung gerichtet ist, stellt sicher, daß der in Artikel
3 genannte Verstoß unverzüglich abgestellt wird . Ins
besondere werden die Distillers Company Limited
und ihre Tochtergesellschaften von allen weiteren
Maßnahmen mittels der „Price Terms" absehen, die
darauf abgestellt sind, die Ausfuhr ihrer Spirituosen ,
die von Abnehmern im Vereinigten Königreich bezo
gen wurden , vom Vereinigten Königreich in andere
EWG-Länder einzuschränken .

Artikel 5

Diese Entscheidung ist an das Unternehmen The Di
stillers Company Limited, 21 St . James's Square, Lon
don , Vereinigtes Königreich , gerichtet, die sie ihren in
Anhang I dieser Entscheidung aufgeführten Tochterge
sellschaft mitteilen wird .

Brüssel , den 20 . Dezember 1977

Für die Kommission

Raymond VOUEL

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Verzeichnis der vorgenannten Tochtergesellschaften des Unternehmens The Distillers
Company Ltd .

John Dewar & Sons Ltd .
John Walker & Sons Ltd .
James Buchanan & Co . Ltd .
Buchanan-Booth's Agencies Ltd .
White Horse Distillers Ltd .
Wm . Sanderson & Son Ltd .
John Haig & Co. Ltd .
Distillers Agency Ltd .
A. & A. Crawford Ltd .
J. & G. Stewart Ltd .

Maclay Duff (Distillers) Ltd .
Mitchell Bros . Ltd .
Bulloch Lade & Co. Ltd .
J. & R. Harvey & Co . Ltd .
Daniel Crawford & Son Ltd .
John Hopkins & Co . Ltd .
Baird-Taylor Ltd .
Donald Fisher Ltd .
D. & J. McCallum Ltd .
Low Robertson & Co . Ltd .
John Robertson & Co. Ltd .
J. & W. Hardie Ltd .
John Crabbie & Co . Ltd .
Tanqueray Gordon & Co . Ltd .
Booth's Distilleries Ltd .
Charles Tanqueray & Co . Ltd .
Boord & Son Ltd .

J. & J. Vickers & Co . Ltd .
Pimm's Ltd .

Macdonald Creenlees Ltd .
Slater Rodger & Co . Ltd .
James Watson & Co . Ltd .
W.P. Lowrie & Co . Ltd .
Ainslie & Heilbron (Distillers) Ltd .
John Gillon & Co. Ltd .
John Begg Ltd .
Bermore Distilleries Ltd .
Peter Dawson Ltd .
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EURONORMEN

Die Kammission der Europäischen Gemeinschaften (EGKS) hat weitere EURONORMEN in deut
scher, englischer, französischer, italienischer und niederländischer Sprache veröffentlicht . Die in
englischer Sprache verfügbaren EURONORMEN sind mit einem (*) gekennzeichnet . Die angege
benen Preise gelten ab 1 . Juli 1976 .

Preis
in DM

Mitteilung Nr. 1 Analysenkontrollproben für die chemischen Analysen der Eisen- und Stahl
erzeugnisse , 2 . Auflage ( 1974) 8,10

EURONORM 20-74 Begriffsbestimmung und Einteilung der Stahlsorten , 2 . Auflage 4,80
EURONORM 27-74 Kurzbenennung von Stählen , 3 . Auflage 6,80

(*) EURONORM 92-75 Warmgewalzter Flachstahl für Blattfedern 3,40
EURONORM 94-73 Wälzlagerstähle, Gütevorschriften 3,40

(*) EURONORM 107-75 Kornorientiertes Elektroblech und -band 13,30
(*) EURONORM 117-75 Kalibrierung von Härtevergleichsplatten für die Untersuchung von Härte

prüfgeräten nach Rockwell (Verfahren B , C , N und T) 10,10
EURONORM 118-75 Verfahren zur Ermittlung der magnetischen Eigenschaften von Elektroblech

und -band im 25-cm-Epsteinrahmen 9,50
EURONORM 119-74 Kaltstauch - und Kaltfließpreßstähle (Blatt 1 bis Blatt 5 ), Gütevorschriften . . 24,00

(*) EURONORM 122-75 Untersuchung von Härteprüfgeräten mit Eindringtiefen-Meßeinrichtung (Här
teprüfung nach Rockwell , Verfahren B , C, N und T) 10,10

(*) EURONORM 123-75 Versuche bei hoher Temperatur — Zeitstandversuch an Stahl 6,80

Nachstehend ist die Liste aller bisher erschienenen EURONORMEN aufgeführt :

EURONORM 1-55 Roheisen und Ferrolegierungen 7,40
EURONORM 2-57 Zugversuch an Stahl 4,80
EURONORM 3-55 Härteprüfung nach Brinell für Stahl 3,40
EURONORM 4-55 Härteprüfung nach Rockwell B und C 3,40
EURONORM 5-55 Härteprüfung nach Vickers für Stahl 3,40
EURONORM 6-55 Faltversuch für Stahl 3,40
EURONORM 7-55 Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy 3,40
EURONORM 8-55 Vergleichszahlen für Härtewerte und Zugfestigkeit bei Stahl 3,40
EURONORM 9-55 Vergleichszahlen für Bruchdehnungswerte bei Stahl 3,40
EURONORM 10-55 Vergleichszahlen für Kerbschlagzähigkeitswerte bei Stahl 3,40
EURONORM 11-55 Zugversuch an Stahlblechen und -bändern mit einer Dicke von 0,5 bis 3 mm

ausschließlich 4,10
EURONORM 12-55 Faltversuch an Stahlblechen und -bändern mit einer Dicke unter 3 mm . . 3,40
EURONORM 13-55 Hin - und Herbiegeversuch an Stahlblechen und -bändern mit einer Dicke

unter 3 mm 3,40

EURONORM 14-67 Einbeulversuch mit fest eingespannter Probe 3,40
EURONORM 15-70 Walzdraht aus üblichen unlegierten Stählen zum Ziehen — Prüfung der

Oberfläche 3,40
EURONORM 16-70 Walzdraht aus üblichen unlegierten Stählen zum Ziehen — Sorteneinteilung

und Gütevorschriften 4,10
EURONORM 17-70 Walzdraht aus üblichen unlegierten Stählen zum Ziehen — Maße und zu

lässige Abweichungen 8,80
EURONORM 18-57 Entnahme von Probestücken — Vorbereitung von Proben 3,40
EURONORM 19-57 IPE-Träger — I-Träger mit parallelen Flanschflächen 3,40
EURONORM 21-62 Allgemeine technische Lieferbedingungen für Stahlerzeugnisse 3,40
EURONORM 22-70 Ermittlung und Nachweis der Streckgrenze von Stahl bei höherer Temperatur 4,10
EURONORM 23-71 Prüfung der Härtbarkeit von Stahl mit dem Stirnabschreckversuch (Jominy

Versuch ) 7,40
EURONORM 24-62 Schmale I-Träger , U-Stahl — Zulässige Abweichungen 3,40
EURONORM 25-72 Allgemeine Baustähle — Gütevorschriften 10,20
EURONORM 26-63 Vereinbarte Härteprüfung nach Rockwell für dünne Bleche und Bänder

aus Stahl 3,40
EURONORM 28-69 Stahlblech und Stahlband aus unlegierten Stählen für Druckbehälter —

Gütevorschriften 6,80



EURONORM 29-69 Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an — Zulässige Maß-, Gewichts
und Formabweichungen • • 4,80

EURONORM 30-69 Halbzeug zum Schmieden aus allgemeinen Baustählen — Gütevorschriften 5,40
EURONORM 31-69 Halbzeug zum Freiformschmieden — Zulässige Maß-, Form- und Gewichts

abweichungen • • • 3,40
EURONORM 32-66 Feinblech und Breitband aus weichem unlegiertem Stahl für Kaltumformung

— Gütevorschriften
EURONORM 33-70 Blech und Breitband unter 3 mm Dicke aus weichen unlegierten Stählen für

Kaltumformung — Zulässige Maß- und Formabweichungen 4,10
EURONORM 34-62 Warmgewalzte breite I-Träger (I-Breitflanschträger ) mit parallelen Flansch

flächen — Zulässige Abweichungen
EURONORM 35-62 Warmgewalzter Stabstahl für allgemeine Verwendung — Zulässige Ab

weichungen • • > '
EURONORM 36-62 Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Gesamt

kohlenstoffgehalts von Stahl und Roheisen — Gewichtsanalytische Ermittlung
nach Verbrennung im Sauerstoffstrom

EURONORM 37-62 Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Gesamt
kohlenstoffgehalts von Stahl und Roheisen — Gasvolumetrische Ermittlung a in
nach Verbrennung im Sauerstoffstrom 4,10

EURONORM 38-62 Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Temper
kohle- und Graphitgehalts von Stahl und Roheisen — Gewichtsanalytische
und gasvolumetrische Ermittlung nach Verbrennung im Sauerstoffstrom . .. 3 ,

EURONORM 39-62 Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Man
gangehalts von Stahl und Roheisen — Titrimetrische Verfahren nach Oxy
dation mit Peroxydisulfat ^,40

EURONORM 40-62 Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Gesamt
siliziumgehalts von Stahl und Roheisen — Gewichtsanalytisches Verfahren . . 3,40

EURONORM 41-65 Chemische Analyse von Eisen und Stahl — Ermittlung des Phosphorgehalts
von Stahl und Roheisen — Alkalimetrisches Verfahren 3,40

EURONORM 42-66 Chemische Analyse von Eisen und Stahl — Ermittlung des Schwefelgehalts
von Stahl und Roheisen — Maßanalytisches Verfahren nach Verbrennung im
Sauerstoffstrom 4,10

EURONORM 43-72 Blech und Band aus legierten Stählen für Druckbehälter — Gütevorschriften 6,10
EURONORM 44-63 Warmgewalzte mittelbreite I-Träger — IPE-Reihe — Zulässige Abweichungen 3,40
EURONORM 45-63 Kerbschlagbiegeversuch an einer beidseitig aufliegenden Spitzkerbprobe . . . 3,40
EURONORM 46-68 Warmband aus weichen unlegierten Stählen — Gütevorschriften — Allge

meine Vorschriften 6,10
EURONORM 47-68 Warmband aus allgemeinen Baustählen — Gütevorschriften 6,10
EURONORM 48-65 Warmband aus unlegierten Stählen — Zulässige Maß-, Form- und Gewichts

abweichungen 3,40
EURONORM 49-72 Rauheitsmessungen an kaltgewalztem Flachzeug aus Stahl ohne Überzug . . 3,40
EURONORM 50-72 Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Stickstoff

gehalts von Stahl — Photometrisches Verfahren 4,80
EURONORM 51-70 Warmbreitband von 600 mm Breite an aus unlegierten Stählen — Zulässige

Maß-, Form- und Gewichtsabweichungen 3,40
EURONORM 52-67 Fachausdrücke der Wärmebehandlung 45,30
EURONORM 53-62 Warmgewalzte breite I-Träger ( I-Breitflanschträger ) mit parallelen Flansch

flächen 3,40
EURONORM 54-63 Warmgewalzter kleiner U-Stahl 3,40
EURONORM 55-63 Warmgewalzter gleichschenkliger rundkantiger T-Stahl 3,40
EURONORM 56-65 Warmgewalzter gleichschenkliger rundkantiger Winkelstahl 3,40
EURONORM 57-65 Warmgewalzter ungleichschenkliger rundkantiger Winkelstahl 3,40
EURONORM 58-64 Warmgewalzter Flachstahl für allgemeine Verwendung 3,40
EURONORM 59-64 Warmgewalzter Vierkantstahl für allgemeine Verwendung 3,40
EURONORM 60-65 Warmgewalzter Rundstahl für allgemeine Verwendung 3,40
EURONORM 61-71 Warmgewalzter Sechskantstahl 3,40
EURONORM 65-67 Warmgewalzter Rundstahl für Schrauben und Niete 3,40
EURONORM 66-67 Warmgewalzter Halbrundstahl und Flachhalbrundstahl 3,40
EURONORM 67-69 Warmgewalzter Wulstflachstahl 3,40
EURONORM 70-71 Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Mangangehalts

von Stahl und Roheisen — Photometrisches Verfahren 3,40
EURONORM 71-71 Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Mangangehalts

von Stahl und Roheisen — Elektrometrisches Verfahren 3,40
EURONORM 72-71 Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Aluminium

gehalts von Stahl — Gewichtsanalytisches Verfahren 3,40



EURONORM 74-72 Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Kupfergehalts
von Stahl und Roheisen — Photometrisches Verfahren 3,40

EURONORM 76-66 Chemische Analyse von Eisen und Stahl — Ermittlung des Siliziumgehalts
von Stahl und Roheisen — Spektralphotometrisches Verfahren 3,40

EURONORM 77-63 Feinstblech und Weißblech in Tafeln — Gütevorschriften 5,40
EURONORM 78-63 Feinstblech und Weißblech in Tafeln — Zulässige Maßabweichungen . . . 3,40
EURONORM 79-69 Benennung und Einteilung von Stahlerzeugnissen nach Formen und Ab

messungen 4,80
EURONORM 80-69 Betonstahl für nicht vorgespannte Bewehrung — Gütevorschriften 6,10
EURONORM 81-69 Warmgewalzter glatter runder Betonstahl — Maße , Gewichte , zulässige Ab

weichungen 3,40
EURONORM 83-70 Vergütungsstähle — Gütevorschriften 14,80
EURONORM 84-70 Einsatzstähle — Gütevorschriften 12,00
EURONORM 85-70 .Nitrierstähle — Gütevorschriften 5,40
EURONORM 86-70 Stähle für Flamm- und Induktionshärtung — Gütevorschriften 9,50
EURONORM 87-70 Automatenstähle — Gütevorschriften (Blatt 1 bis Blatt 4 ) 12,00
EURONORM 88-71 Nichtrostende Stähle — Gütevorschriften 10,20
EURONORM 89-71 Legierte Stähle für warmgeformte vergütbare Federn — Gütevorschriften . . 6,10
EURONORM 90-71 Stähle für Auslaßventile von Verbrennungskraftmaschinen — Gütevorschriften 4,80
EURONORM 91-70 Warmgewalzter Breitflachstahl — Zulässige Maß-, Form - und Gewichtsab

weichungen 3,40
EURONORM 93-71 Warmgewalzter Rund -, Vierkant -, Flach - und Sechskantstahl — Zulässige

Abweichungen 3,40
EURONORM 98-71 Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Mangangehalts

von Ferromangan — Elektrometrisches Verfahren 3,40
EURONORM 100-72 Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Chrom

gehalts in Stahl und Roheisen — Photometrisches Verfahren 3,40
EURONORM 103-71 Mikroskopische Ermittlung der Ferrit - oder Austenitkorngröße von Stählen 17,60
EURONORM 104-70 Ermittlung der Entkohlungstiefe von unlegierten und niedrig legierten Bau

stählen 3,40
EURONORM 105-71 Ermittlung der Einsatzhärtungstiefe 3,40
EURONORM 106-71 Kalt- und warmgewalztes nichtkornorientiertes Elektroblech und -band —

Gütevorschriften 9,50
EURONORM 108-72 Runder Walzdraht aus Stahl für kaltgeformte Schrauben — Maße und

zulässige Abweichungen . 3,40
EURONORM 109-72 Vereinbarte Flärteprüfverfahren nach Rockwell HRN und HRT — Rockwell

Härteprüfverfahren HRB' und HR 30 T' für dünne Erzeugnisse 6,10
EURONORM 113-72 Schweißbare Feinkornbaustähle (Blatt 1 bis Blatt 3 ) 12,00
EURONORM 114-72 Ermittlung der Beständigkeit nichtrostender austenitischer Stähle gegen inter

kristalline Korrosion — Korrosionsversuch in Schwefelsäure-Kupfersulfat
lösung (Prüfung nach Monypenny-Strauss ) 3,40

EURONORM 116-72 Ermittlung der Einhärtungstiefe oberflächengehärteter Teile 3,40
EURONORM 120-72 Blech und Band aus Stahl für geschweißte Gasflaschen 3,40
EURONORM 121-72 Ermittlung der Beständigkeit nichtrostender austenitischer Stähle gegen inter

kristallinen Angriff — Korrosionsversuch in Salpetersäure durch Messung des
Massenverlustes (Prüfung nach Huey) 3,40

Ihr Bezug ist für Abnehmer in den Mitgliedsländern durch die nationalen Normungsinstitute möglich,
und zwar :

in der Bundesrepublik Deutschland :

in Belgien und Luxemburg :

in Frankreich :

in Italien :

in den Niederlanden :

im Vereinigten Königreich :

Beuth-Vertrieb GmbH
Burggrafenstraße 4-7, 1 Berlin 30
Institut beige de normalisation — IBN —
29 , avenue de la Brabançonne , 1040 Bruxelles
Association française de normalisation — AFNOR —
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris - La Défense
Ente Nazionale Italiano di Unificazione — UNI —
Piazza A. Diaz , 2 , Milano
Nederlands Normalisatie-Instituut — NNI —
Polakweg 5 , Rijswijk (ZH)
British Standards Institution (BSI ), 2 Park Street ,
London W1A 2BS

Bezieher aus dritten Ländern werden gebeten , sich an das „Amt für amtliche Veröffentlichungen der Euro
päischen Gemeinschaften", Postfach 1003 , Luxemburg 1 , zu wenden .
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